
   

Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 
2024-2026 

MNKP 2024-2026 

gemäß Artikel 109 der Verordnung (EU) 2017/625 

und 

gemäß Artikel 8 des Kontroll- und Digitalisierungs-Durchführungsgesetzes 
(KoDiG), BGBl. I Nr. 171/2023 

 



Seite 2 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser!  
 
Lebensmittelsicherheit, Schutz vor Irreführung, Tierwohl, 
Tiergesundheit und ein fairer Wettbewerb: All das sind zentrale 
Anliegen der amtlichen Kontrolle entlang der Lebensmittelkette, 
die mir als Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz am Herzen liegen.  

Gemeinsam mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft wurde nun der 
vorliegende Mehrjährige Nationale Kontrollplan erstellt. Hier sind 
alle amtlichen Kontrollaspekte – vom Feld und Stall bis zum 
Einzelhandel und zur Gastronomie – enthalten, die in der 
Verordnung (EU) 2017/625 umfasst sind.  

Wir leisten mit diesem Plan und dem Jahresbericht einen wichtigen Beitrag zur 
Transparenz der amtlichen Kontrollen entlang der Lebensmittelkette: Die 
Konsument:innen sollen wissen, woher ihre Lebensmittel kommen. Mit dem Kontrollplan 
stellen wir die Lebensmittelqualität fest, überprüfen Tiergesundheit in Österreich und 
unterstützen die Konsument:innen bei ihrer informierten Kaufentscheidung.  

Unser Ziel ist ein hohes Gesundheitsschutzniveau bei Mensch und Tier durch sichere 
Lebensmittel und Futtermittel, Schutz vor Irreführung, ein fairer Wettbewerb sowie ein 
hohes Tierschutzniveau. Qualitätsprozesse, wie interne Audits der Behörden und Audits 
der Europäischen Kommission, tragen dazu bei, dass sich die Qualität der amtlichen 
Kontrollen ständig weiterentwickelt.  

Mein herzlicher Dank gilt den Mitarbeiter:innen der Bundesländer und der 
Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft und 
meines Bundesministeriums für das Mitwirken an diesem Mehrjährigen Nationalen 
Kontrollplan.  

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Partner:innen, die an der Umsetzung 
dieses gemeinsamen Plans mitwirken, bedanken. Sie alle leisten damit einen wichtigen 
Beitrag für den Schutz der Konsument:innen, den Schutz der Tiere und für den fairen 
Wettbewerb. Herzlichen Dank!  

 

Johannes Rauch 
© Darko Todorovic 
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Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz (BMSGPK), Stubenring 1, 1010 Wien 
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Dieser Plan wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft und dem Bundesminister für Finanzen 
nach Maßgabe der jeweiligen Zuständigkeit unter Berücksichtigung der Risikobewertung 
der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und nach 
Befassung der Länder erstellt. 

Zur Unterstützung der Koordinierung des Mehrjährigen Nationalen Kontrollplanes (MNKP) 
und des Jahresberichtes zum MNKP ist die Gruppe MNKP-Koordinierung eingerichtet. 

Alle Rechte vorbehalten: 

Jede kommerzielle Verwertung (auch auszugsweise) ist ohne schriftliche Zustimmung des 
Medieninhabers unzulässig. Dies gilt insbesondere für jede Art der Vervielfältigung, der 
Übersetzung, der Mikroverfilmung, der Wiedergabe in Fernsehen und Hörfunk sowie für 
die Verbreitung und Einspeicherung in elektronische Medien wie z. B. Internet oder CD-
Rom. 

Im Falle von Zitierungen im Zuge von wissenschaftlichen Arbeiten sind als Quellenangabe 
„BMSGPK“ sowie der Titel der Publikation und das Erscheinungsjahr anzugeben. 

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger 
Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des BMSGPK ausgeschlossen ist. 

 



Seite 4 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

Inhalt 
 

EINLEITUNG .................................................................................................................. 14 

I. VERWALTUNGSSTRUKTUR IN ÖSTERREICH UND KOMPETENZVERTEILUNG ...................... 17 

II. SPEZIFISCHE, BEREICHSÜBERGREIFENDE BUNDESGESETZE............................................... 19 

III. HORIZONTALE, BEREICHSÜBERGREIFENDE ASPEKTE ........................................................ 20 

IV. ANHÄNGE .......................................................................................................................... 23 

Anhang 1 Geschäftseinteilung BMSGPK und Sektion III ................................................. 23 

Anhang 2 Geschäftseinteilung BML ................................................................................ 24 

Anhang 3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Hinblick auf Zoonosen und 
Antibiotikaresistenz ........................................................................................................ 26 

Anhang 4 AGES, BAES, BASG, BAVG und BvZert ............................................................. 28 

Anhang 5 Risikobasierte Planung .................................................................................... 37 

Anhang 6 Personalressourcen der Bundesländer und Labors ........................................ 42 

Anhang 7 Handbuch Audit .............................................................................................. 45 

Anhang 8 Datensysteme ................................................................................................. 52 

Anhang 9 Ausbildung der Kontrollorgane ....................................................................... 56 

Anhang 10 Verfahren zur Überprüfung bzw. Bewertung der Wirksamkeit der amtlichen 
Kontrollen........................................................................................................................ 61 

Anhang 11 Praktiken des Betrugs und der Täuschung ................................................... 64 

1. LEBENSMITTEL, GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE, KOSMETISCHE MITTEL .......................... 69 

1.1. LEBENSMITTELKONTROLLE ............................................................................................. 69 

1.1.1. Ziele, Strategien und Kontext ....................................................................................... 69 

1.1.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen ................................................................................ 71 

1.1.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ........................................... 76 

1.1.3.1. Organisation der Kontrolle ................................................................................ 76 

1.1.3.2. Nationaler Kontrollplan ..................................................................................... 79 

1.1.4. Notfallpläne, Warnsysteme, Verbindungsstelle .......................................................... 81 

1.1.5. Audits ............................................................................................................................ 82 



Seite 5 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

1.1.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ........................................................................................................................... 82 

1.1.7. Review und Anpassung des Kontrollplanes ................................................................. 84 

1.1.8. Anhang ......................................................................................................................... 85 

1.1.8.1. Grafik System der Lebensmittelkontrolle in Österreich .................................... 85 

1.1.8.2. Zuständigkeiten für die Durchführung der Kontrollen ...................................... 86 

1.2. SCHLACHTTIER- UND FLEISCHUNTERSUCHUNG ............................................................. 87 

1.2.1. Ziele, Strategien und Kontext ....................................................................................... 87 

1.2.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen ................................................................................ 87 

1.2.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ........................................... 90 

1.2.3.1. Organisation der Kontrolle ................................................................................ 90 

1.2.3.2. Kontrollpläne ...................................................................................................... 90 

1.2.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ............................................................. 91 

1.2.5. Audits ............................................................................................................................ 91 

1.2.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ........................................................................................................................... 91 

1.2.7. Review und Anpassung des Kontrollplanes ................................................................. 92 

1.2.8. Anhang ......................................................................................................................... 93 

1.2.8.1. Notfallplan Österreichs gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 93 

1.3. RÜCKSTANDSKONTROLLE UND TIERARZNEIMITTELKONTROLLE .................................... 94 

1.3.1. Ziele, Strategien und Kontext ....................................................................................... 94 

1.3.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen ................................................................................ 96 

1.3.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ........................................... 99 

1.3.3.1. Organisation der Kontrolle ................................................................................ 99 

1.3.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 102 

1.3.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 103 

1.3.5. Audits .......................................................................................................................... 104 

1.3.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 104 

1.3.7. Review und Anpassung des Kontrollplanes ............................................................... 104 

1.4. TRINKWASSER ............................................................................................................... 104 

1.4.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 104 



Seite 6 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

1.4.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 105 

1.4.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 107 

1.4.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 108 

1.4.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 108 

1.4.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 110 

1.4.5. Audits .......................................................................................................................... 110 

1.4.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 110 

1.4.7. Review und Anpassung des Kontrollplanes ............................................................... 110 

1.4.8. Anhang ....................................................................................................................... 111 

1.4.8.1. System der Trinkwasserkontrolle in Österreich .............................................. 111 

1.5. KONTAMINANTENKONTROLLE ...................................................................................... 112 

1.5.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 112 

1.5.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 113 

1.5.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 116 

1.5.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 116 

1.5.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 116 

1.5.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 117 

1.5.5. Audits .......................................................................................................................... 117 

1.5.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 117 

1.5.7. Review und Anpassung des Kontrollplanes ............................................................... 117 

2. GENTECHNISCH VERÄNDERTE ORGANISMEN (GVO) .................................................. 118 

2.1. INVERKEHRBRINGEN VON GVO..................................................................................... 118 

2.2. ANBAU VON GVO .......................................................................................................... 118 

2.2.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 118 

2.3. EXPERIMENTELLE FREISETZUNG VON GVO ................................................................... 119 

2.3.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 119 

2.3.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 119 

2.3.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 120 

2.3.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 120 



Seite 7 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

2.3.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 120 

2.3.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 121 

2.3.5. Audit ........................................................................................................................... 122 

2.4. SAATGUT UND VEGETATIVES VERMEHRUNGSMATERIAL ............................................ 122 

2.4.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 122 

2.4.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 122 

2.4.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 123 

2.4.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 124 

2.4.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 124 

2.4.3.3. Durchführung der Kontrollen........................................................................... 124 

2.4.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 125 

2.4.5. Audit ........................................................................................................................... 126 

2.4.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 126 

2.4.7. Review und Anpassung des Plans .............................................................................. 126 

3. FUTTERMITTEL ......................................................................................................... 127 

3.1. FUTTERMITTEL ............................................................................................................... 127 

3.1.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 127 

3.1.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 128 

3.1.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 130 

3.1.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 131 

3.1.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 132 

3.1.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 135 

3.1.5. Audits .......................................................................................................................... 136 

3.1.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 136 

3.1.7. Review und Anpassung des Kontrollplanes ............................................................... 136 

3.2. ARZNEIFUTTERMITTEL ................................................................................................... 136 

3.2.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 137 

3.2.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 138 

3.2.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 138 



Seite 8 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

3.2.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 138 

3.2.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 139 

3.2.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 139 

3.2.5. Audit ........................................................................................................................... 139 

3.2.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 140 

3.2.7. Review und Anpassung des Plans .............................................................................. 140 

4. TIERGESUNDHEIT ..................................................................................................... 141 

4.1. TIERSEUCHENÜBERWACHUNG UND -BEKÄMPFUNG ................................................... 141 

4.1.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 141 

4.1.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 143 

4.1.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 147 

4.1.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 149 

4.1.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 149 

4.1.5. Audit ........................................................................................................................... 162 

4.1.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 162 

4.1.7. Review und Anpassung des Plans .............................................................................. 163 

4.1.8. Anhang ....................................................................................................................... 164 

4.1.8.1. Rechtliche Grundlagen ..................................................................................... 164 

4.1.8.2. Kontrollpläne Innergemeinschaftlicher Handel ............................................... 166 

4.1.8.3. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ................................................. 167 

4.2. IMPORTKONTROLLEN AUS DRITTSTAATEN DURCH DAS BUNDESAMT FÜR 
VERBRAUCHERGESUNDHEIT (BAVG) ............................................................................... 169 

4.2.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 169 

4.2.2.Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 171 

4.2.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 172 

4.2.3.1. Organisation der Kontrollen ............................................................................ 172 

4.2.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 181 

4.2.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 184 

4.2.5. Audits .......................................................................................................................... 184 



Seite 9 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

4.2.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 185 

5. TIERISCHE NEBENPRODUKTE .................................................................................... 186 

5.1. Ziele, Strategien und Kontext ........................................................................................ 186 

5.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen ................................................................................. 187 

5.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ............................................ 189 

5.3.1. Organisation der Kontrolle.................................................................................. 189 

5.3.2. Kontrollpläne ....................................................................................................... 190 

5.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung .............................................................. 190 

5.5. Audits ............................................................................................................................. 190 

5.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 190 

5.7. Review und Anpassung des Kontrollplanes .................................................................. 191 

6. TIERSCHUTZ ............................................................................................................. 192 

6.1. ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN DES TIERSCHUTZES ................................................. 192 

6.1.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 192 

6.1.2. Behörden, Kontrollstellen .......................................................................................... 194 

6.1.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 196 

6.1.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 197 

6.1.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 199 

6.1.4. Amtshilfe zwischen Mitgliedstaaten .......................................................................... 200 

6.1.5. Audits .......................................................................................................................... 200 

6.1.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 200 

6.2. TIERSCHUTZ BEIM TRANSPORT ..................................................................................... 200 

6.2.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 201 

6.2.2. Behörden, Kontrollstellen .......................................................................................... 202 

6.2.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 204 

6.2.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 204 

6.2.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 205 

6.2.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 205 

6.2.5. Audits .......................................................................................................................... 206 



Seite 10 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

6.2.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 206 

6.2.7. Überprüfung und Anpassung des Kontrollplanes ...................................................... 206 

6.3. TIERSCHUTZ BEI DER SCHLACHTUNG ............................................................................ 206 

6.3.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 207 

6.3.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 207 

6.3.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 209 

6.3.3.1. Organisation der Kontrollen ............................................................................ 209 

6.3.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 209 

6.3.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 210 

6.3.5. Audits .......................................................................................................................... 210 

6.3.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 210 

6.3.7. Review und Anpassung des Kontrollplanes ............................................................... 210 

7. PFLANZENGESUNDHEIT ............................................................................................ 211 

7.1. Ziele, Strategien und Kontext ........................................................................................ 211 

7.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen ................................................................................. 212 

7.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ............................................ 216 

7.3.1. Organisation der Kontrollen ............................................................................... 216 

7.3.2. Kontrollpläne ....................................................................................................... 217 

7.3.3. Durchführung der Kontrollen .............................................................................. 218 

7.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung .............................................................. 218 

7.5. Audits ............................................................................................................................. 219 

7.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 219 

7.7. Review und Anpassung des Kontrollplanes .................................................................. 220 

7.8. Anhang........................................................................................................................... 220 

Organigramm des Amtlichen Österr. Pflanzenschutzdienstes ..................................... 220 

8. PFLANZENSCHUTZMITTEL ......................................................................................... 221 

8.1. INVERKEHRBRINGEN VON PFLANZENSCHUTZMITTELN ................................................ 221 

8.1.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 221 

8.1.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 222 



Seite 11 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

8.1.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 222 

8.1.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 222 

8.1.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 223 

8.1.4. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ........................................................... 224 

8.1.5. Audits .......................................................................................................................... 225 

8.1.6. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 225 

8.1.7. Review und Anpassung des Plans .............................................................................. 225 

8.2 VERWENDUNG VON PFLANZENSCHUTZMITTELN .......................................................... 226 

8.2.1. Ziele, Strategien und Kontext ..................................................................................... 226 

8.2.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen .............................................................................. 227 

8.2.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ......................................... 229 

8.2.3.1. Organisation der Kontrolle .............................................................................. 229 

8.2.3.2. Kontrollpläne .................................................................................................... 230 

8.2.4. Audits .......................................................................................................................... 231 

9. BIOLOGISCHE PRODUKTION ..................................................................................... 232 

9.1. Ziele, Strategien und Kontext ........................................................................................ 232 

9.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen ................................................................................. 233 

9.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle ............................................ 238 

9.3.1. Organisation der Kontrolle ......................................................................................... 238 

9.3.2. Kontrollpläne .............................................................................................................. 243 

9.4. Verbindungsstelle .......................................................................................................... 244 

9.5. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung .............................................................. 244 

9.6. Audits ............................................................................................................................. 245 

9.7. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 245 

9.8. Review und Anpassung des Plans ................................................................................. 246 

10. EU-QUALITÄTSREGELUNGEN .................................................................................. 247 

10.1. Ziele, Strategien und Kontext ...................................................................................... 247 

10.2. Behörden, Labors, Kontrollstellen ............................................................................... 249 

a) EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz .............................................................. 249 



Seite 12 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

b) Behördenstruktur im Bereich Wein ................................................................................ 254 

10.3. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrolle .......................................... 255 

10.3.1. Organisation der Kontrolle ....................................................................................... 255 

10.3.2. Kontrollpläne ............................................................................................................ 258 

10.4. Verbindungsstelle ........................................................................................................ 258 

10.5. Notfallpläne und gegenseitige Unterstützung ............................................................ 259 

10.6. Audits ........................................................................................................................... 259 

10.7. Allgemeine Pflichten der zuständigen Behörden gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 ......................................................................................................................... 259 

10.8. Review und Anpassung des Plans ............................................................................... 260 

Tabellenverzeichnis .............................................................................................................. 261 

Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................... 262 

Abkürzungen ........................................................................................................................ 264 

 



Seite 13 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

KONTAKTSTELLE gem. Art.109 Abs.2 der 
Verordnung (EU) 2017/626 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
Abteilung III/B/15, Koordinierung MNKP  
Radetzkystraße 2 
A-1030 Wien 
Tel.: +43 1 71100 644512 
E-Mail: coordination.mancp@gesundheitsministerium.gv.at 
 
 

mailto:coordination.mancp@gesundheitsministerium.gv.at


Seite 14 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

EINLEITUNG 

Der hier vorliegende Mehrjährige Nationale Kontrollplan (MNKP) für die Jahre 2024-2026 
setzt den Artikel 109 der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 15. März 2017 „über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur 
Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften für 
Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, …" 
(Verordnung (EU) 2017/625) um. 
Durch das Inkrafttreten des Kontroll- und Digitalisierungs-Durchführungsgesetzes vom 
01.01.2024 liegt hier auch eine neue österreichische Rechtsbasis vor.  
Mit Artikel 34 des Budgetbegleitgesetzes 2021, BGBl. I Nr. 135/2020 vom 15. Dezember 2020 
ist seit Jänner 2022 das Bundesamt für Verbrauchergesundheit eingerichtet. Der MNKP 
2024-2026 ersetzt das Vordokument MNKP 2023-2025. 

Gemäß § 8 des Kontroll- und Digitalisierungs-Durchführungsgesetzes (KoDiG), BGBl. I Nr. 
171/2023, hat der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft und dem Bundesminister für Finanzen nach Maßgabe der jeweiligen 
Zuständigkeit unter Berücksichtigung der Risikobewertung der Österreichischen Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit und nach Befassung der Länder einen mehrjährigen 
nationalen Kontrollplan zu erstellen, der jährlich aktualisiert wird. Spezifische Vorgaben der 
Europäischen Union sind hierbei zu berücksichtigen. Der Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erstellt jährlich einen Bericht über die 
Durchführung dieses Kontrollplanes, der an die Europäische Kommission übermittelt wird. 

Gemäß Artikel 113 „Jahresberichte der Mitgliedstaaten“ der Verordnung (EU) 2017/625 
sowie § 8 des KoDiG hat Österreich (wie auch alle anderen Mitgliedstaaten) jeweils bis 
31. August des Folgejahres einen Bericht über die Durchführung des MNKP vorzulegen. 

Der Schutz der Verbraucher:innen bei Lebensmitteln, die Tiergesundheit, der Tierschutz, die 
Pflanzengesundheit sowie der faire Wettbewerb erfordern ein System risikobasierter 
amtlicher Kontrollen, die in einem gemeinsamen Plan entlang der Lebensmittelkette 
integriert sind. Der vorliegende MNKP, der die Kontrollbereiche Lebensmittelkontrolle, 
Kontrolle von gentechnisch veränderten Organismen, Futtermittelkontrolle, 
Tiergesundheitskontrolle, Tierschutzkontrolle, Pflanzengesundheitskontrolle, 
Pflanzenschutzmittelkontrolle, Kontrolle der biologischen Produktion und Kontrolle der 
Qualitätsangaben umfasst, verwirklicht diesen integrierten Planungsansatz. Es werden die 
Grundsätze der Qualitätssicherung sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung 
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angewandt. Der MNKP berücksichtigt den aktuellen Wissensstand über Risiken sowie die 
einschlägigen nationalen und EU-Bestimmungen. Er unterstützt die Wirkungsziele des 
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) und 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 
(BML). 

Mit dem MNKP werden die Ziele der zu vollziehenden Gesetze verfolgt. Darüber hinaus 
haben sich die beteiligten Behörden auf bereichsübergreifende strategische und 
arbeitstechnische Ziele verständigt, die bei der Durchführung des MNKP verfolgt werden. Die 
Erreichung der Ziele hängt nicht nur von den Leistungen der Behörden, sondern auch von 
weiteren Faktoren ab. Wesentlich sind z. B. wirksame betriebliche Eigenkontrollen oder die 
Entscheidungspraxis der Verwaltungs- und Strafbehörden. Weiters beeinflussen Initiativen 
und Programme, wie z. B. das AMA-Gütesiegelprogramm, Maßnahmen im Programm 
Entwicklung des ländlichen Raums in Österreich GAP-Strategieplan 2023-2027 
(Lebensmittelqualität, Tierschutz und Umwelt), „Cross Compliance“-Kontrollen und 
Tiergesundheitsdienste die Zielerreichung. 

Der Ressourcenaufwand wird insbesondere von zu überwachenden Ereignissen 
(Tierkrankheiten und Pflanzenschädlinge, Gesundheits- und Irreführungsrisiken bei 
Lebensmitteln und Futtermitteln) und der Anzahl der zu kontrollierenden Betriebe 
bestimmt. Rund 142.000 Lebensmittelbetriebe (Quelle: Lebensmittelsicherheitsbericht 2023) 
und 154.953 land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Quelle: Statistik Austria, 
Agrarstrukturerhebung, 2022), 2.308 Hersteller und Inverkehrbringer von Futtermitteln und 
1.041 Betriebe, die der Saatgutverkehrskontrolle unterliegen (Quelle: Bundesamt für 
Ernährungssicherheit, Jahresbericht der Kontrolle 2023), wirtschaften entlang der 
Lebensmittelkette. Dem gegenüber stehen die Ressourcen der amtlichen Kontrolle (siehe 
„Anhang 6 Personalressourcen der Bundesländer und Labors“). 

Die vom MNKP erfassten Kontrollleistungen stellen einen Beitrag zur Sicherung des 
Vertrauens der Verbraucherinnen und Verbraucher dar. Ökonomische Daten unterstreichen 
den Stellenwert der Verbraucher:innenerwartung und des Wirtschaftsstandortes Österreich. 
Je nach Höhe des Haushaltseinkommens entfallen 13,8 % bis 10,9 % der Haushaltsausgaben 
auf Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, das sind im Durchschnitt monatlich € 393,-- 
pro Haushalt (Quelle: Statistik Austria; Hauptergebnisse der Konsumerhebung 2019/20 und 
monatliche Verbrauchsausgaben nach Quartilen der Äquivalenzeinkommen). Im Jahr 2022 
umfasste der touristische Konsum von Restaurant- und Gaststättendiensten € 7,0 Milliarden 
(Quelle: Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen; Österreichische und internationale 
Tourismus- und Wirtschaftsdaten; 60. Ausgabe; Juni 2024). 2022 betrug der Außenhandel 
mit agrarischen Produkten € 16,2 Milliarden (Quelle: Grüner Bericht 2023). 
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Der vorliegende MNKP stellt einen Beitrag zur Transparenz der amtlichen Kontrolle entlang 
der Lebensmittelkette dar. Basierend auf dem MNKP werden konkrete Kontrollpläne, 
Überwachungs- und Monitoringprogramme oder Schwerpunktaktionen und Vorgangsweisen 
der Behörden abgeleitet. Diese werden grundsätzlich nicht veröffentlicht, um Kontrollziele 
nicht zu gefährden. Die Ergebnisse werden in vielen Bereichen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt, siehe dazu den Jahresbericht zum MNKP und einzelne Hinweise in den 
Kapiteln. 
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I. VERWALTUNGSSTRUKTUR IN ÖSTERREICH UND 
KOMPETENZVERTEILUNG 

Österreich ist eine demokratische Republik mit 9 Bundesländern (Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien). Die 
Bundesländer sind in 94 Politische Bezirke (15 Statutarstädte und 79 Landbezirke) gegliedert. 

Im Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG, BGBl. 1/1930 idgF, ist die grundsätzliche 
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern hinsichtlich der Gesetzgebung und 
Vollziehung geregelt. Verfassungsrechtlich sind die u. a. auch gemäß der Verordnung (EU) 
2017/625 über amtliche Kontrollen durchzuführenden amtlichen Kontrollen als Akte der 
Vollziehung einzuordnen.  

Auf Grund des Art. 10 Abs. 1 Z 2 und Z 12 B-VG sind das Ernährungswesen einschließlich der 
Nahrungsmittelkontrolle sowie das Veterinärwesen, die Regelung des geschäftlichen 
Verkehrs mit Futtermitteln, Pflanzenschutzmitteln, Pflanzgut und der Waren- und 
Viehverkehr mit dem Ausland in kompetenzrechtlicher Hinsicht in Gesetzgebung und 
Vollziehung Bundessache. Das heißt, innerhalb der föderalen Struktur ist der Bund für die 
Erlassung und Vollziehung der Rechtsvorschriften in diesen Bereichen zuständig. 

Soweit nicht gemäß Art. 102 Abs. 2 B-VG eigene Bundesbehörden dafür bestehen, übt die 
jeweilige Landeshauptfrau bzw. der jeweilige Landeshauptmann mit den ihr bzw. ihm 
unterstellten Landesbehörden (dazu gehören auch die Bezirksverwaltungsbehörden) gemäß 
Art. 102 Abs. 1 B-VG die Vollziehung für den Bund im jeweiligen Landesgebiet aus. Dieses 
System wird mittelbare Bundesverwaltung genannt. Die Landeshauptfrau bzw. der 
Landeshauptmann ist dabei an die Weisung des Bundesministers gebunden, die allgemeine 
Organisation und Durchführung der Kontrollen liegen in der Verantwortung der 
Landeshauptfrau bzw. des Landeshauptmannes. 

Im System der mittelbaren Bundesverwaltung beschränken sich die Aufgaben der zentralen 
zuständigen Behörden bezüglich der Durchführung von Kontrollen im Wesentlichen auf die 
Planung, Koordinierung und die Erteilung von Weisungen. Dies gilt für die Bereiche der 
Lebensmittelkontrolle, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Rückstandskontrolle, 
Futtermittel in Hinblick auf die Verfütterung an Nutztiere sowie die Herstellung, 
Verarbeitung und Lagerung von Futtermitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, 
Pflanzengesundheit (Verbringung im Binnenmarkt), Tiergesundheitsüberwachung, 
Kontrollen tierischer Nebenprodukte und für den Tierschutz beim Transport. 
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Eigene Bundesbehörden (unmittelbare Bundesverwaltung) – das sind das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit (BAES), das Bundesamt für Verbrauchergesundheit (BAVG) und das 
Bundesamt für Wald (BFW)  – bestehen für die Ein- und Ausfuhrkontrolle bei Tieren, 
Lebensmitteln und Futtermitteln, die Einfuhrkontrolle im phytosanitären Bereich, die 
Ausfuhrkontrolle bei Saatgut sowie hinsichtlich des Inverkehrbringens von Futtermitteln und 
der Zulassung und des Inverkehrbringens von Pflanzenschutzmitteln (Näheres dazu siehe die 
Teilkapitel 1.1.3., 4.2. und 7.1.). 

Gemäß Art. 11 B-VG ist im Bereich „allgemeine Angelegenheiten des Tierschutzes“ die 
Gesetzgebung Bundessache und die Vollziehung (ausschließlich) Landessache. Der Bund hat 
hier keine Weisungskompetenz gegenüber den Ländern. 

Der allgemeinen Regelung des Art. 15 B-VG folgend sind betreffend die Verwendung von 
Saat- und Pflanzgut sowie von Pflanzenschutzmitteln die Länder zur Gesetzgebung und 
Vollziehung berufen. Wie Pflanzgut oder auch Pflanzenschutzmittel verwendet werden 
dürfen, ist daher, natürlich unter Beachtung der Anforderungen, die durch das Recht der 
Europäischen Union und durch die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vorgegeben 
werden, im Allgemeinen von den Ländern gesetzlich zu regeln und zu überwachen. 

Das Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986 idgF, legt die Aufgabenbereiche der 
einzelnen Ministerien fest.  
Das BMSGPK ist u. a. für die Lebensmittelkontrolle, Tiergesundheit und den Tierschutz 
zuständig, dabei erfolgt die Vollziehung der Importkontrolle – einschließlich von 
Futtermitteln tierischen Ursprungs sowie von Waren, die dem Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) unterliegen und über das Internet oder andere 
Fernabsatzkanäle in Österreich zum Verkauf angeboten werden – und der 
Vollziehungsaufgaben für den Export durch das BAVG.  
Die Bereiche Futtermittel und Pflanzengesundheit sowie Zulassung und Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln fallen in die Zuständigkeit des BML, wobei für die Überwachung 
der Einhaltung der Vorschriften das BAES zuständig ist.  
Die Einfuhrkontrollen werden in Abstimmung und Kooperation mit dem für 
Zollangelegenheiten zuständigen Bundesministerium für Finanzen durchgeführt.  
Die Zuordnung der Aufgaben zu den Organisationseinheiten ist den entsprechenden 
Geschäftseinteilungen zu entnehmen (siehe „Anhang 1 Geschäftseinteilung BMSGPK“ und 
„Anhang 2 Geschäftseinteilung BML“).
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II. SPEZIFISCHE, BEREICHSÜBERGREIFENDE BUNDESGESETZE 

Das Zoonosengesetz, BGBl. I Nr. 128/2005 idgF, stellt die koordinierte Überwachung von 
Zoonosen, Zoonoseerregern sowie diesbezüglicher Antibiotikaresistenzen und die 
epidemiologische Abklärung von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen sicher, um 
diesbezügliche Entwicklungstendenzen und Quellen zu erfassen und zu bewerten. Es regelt 

• die Organisation der Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern, 

• die Überwachung diesbezüglicher Antibiotikaresistenzen, 

• die epidemiologische Untersuchung lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche, 

• den Austausch von Informationen über Zoonosen und Zoonoseerreger. 

Zur Erfüllung der Zielvorgaben ist eine Bundeskommission zur Überwachung und 
Bekämpfung von Zoonosen (Bundeskommission für Zoonosen) eingerichtet (siehe „Anhang 3 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Hinblick auf Zoonosen und Antibiotikaresistenzen“). 

Eine qualitativ hochstehende, dem letzten Stand der Wissenschaft entsprechende, moderne 
Aus- und Weiterbildung von Personal der amtlichen Kontrolle gemäß der Verordnung (EU) 
2017/625 zu gewährleisten, ist Ziel des Ausbildungsgesetzes Verbrauchergesundheit, BGBl. I 
Nr. 129/2005. Dazu wurde beim BMSGPK ein Beirat für Fragen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung von Personal der amtlichen Kontrolle zum Schutze der 
Verbraucher:innengesundheit in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, 
Futtermittelkontrolle, Veterinärwesen und Tierschutz eingerichtet. Im „Anhang 9 Ausbildung 
der Kontrollorgane“ werden die Ausbildungen der Kontrollorgane näher dargestellt. 

Mit dem Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, GESG, BGBl. I Nr. 63/2002 idgF, 
wurden die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES), 
das Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen (BASG), das Bundesamt für Verbrauchergesundheit (BAVG) und das Büro 
für veterinärbehördliche Zertifizierungen (BvZert) errichtet. 

In der AGES sind die Risikobewertung sowie alle bundesstaatlichen Laborleistungen für 
Lebensmitteluntersuchung, veterinärmedizinische und humanmedizinische Untersuchungen, 
Futtermitteluntersuchung, pflanzengesundheitliche Untersuchungen, Arzneimittelzulassung, 
Arzneimittelinspektion und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in einer Gesellschaft 
zusammengefasst. Eigentümer ist zu 100 % der Bund, vertreten durch das BMSGPK und das 
BML (siehe „Anhang 4 AGES, BAES, BASG, BAVG und BvZert“).
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III. HORIZONTALE, BEREICHSÜBERGREIFENDE ASPEKTE 

Folgende bereichsübergreifende Ziele werden durch Maßnahmen und Initiativen in den 
spezifischen Bereichen verfolgt. 

Als bereichsübergreifende strategische Ziele sind festgelegt: 

• Sicherstellung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus bei Mensch und Tier durch sichere 
Lebensmittel und andere Erzeugnisse und Produkte, die in der Lebensmittelkette 
verwendet werden, 

• einwandfreie Waren (wie z. B. Lebensmittel, Futtermittel, Pflanzen) ohne irreführende 
Informationen, 

• Aufrechterhaltung des Tier- und Pflanzengesundheitsstatus, 

• Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Als bereichsübergreifende arbeitstechnische Ziele sind festgelegt: 

• ein zwischen den Behörden koordinierter und abgestimmter Vollzug der 
Kontrollvorschriften sowie eine einheitliche Dokumentation der Kontrolle, 

• Anwendung österreichweiter Planungskriterien für Betriebskontrollen, 

• geeignete Darstellung der amtlichen Kontrollen und deren Ergebnisse, 

• Weiterentwicklung des risikobasierten integrierten Ansatzes im Kreislauf Mensch-Tier-
Pflanze-Boden. 

Durch Risikokategorisierung der Kontrolltätigkeiten werden Effektivität und Effizienz der 
amtlichen Kontrolle optimiert. Die AGES unterstützt die Ausgestaltung von Kontrollplänen 
und die Priorisierung von Kontrolltätigkeiten sowie die Risikokommunikation durch 
Risikobewertung, durch Risikoeinstufungen und durch die Darstellung von Risiken in einem 
Risikoatlas (siehe „Anhang 5 Risikobasierte Planung“). 

Im Rahmen eines Auditsystems werden Audits zur Qualitätssicherung der amtlichen 
Kontrolltätigkeit durchgeführt. Rechtliche Grundlage für das Auditsystem ist Art. 6 der 
Verordnung (EU) 2017/625 (siehe „Anhang 7 Handbuch Audit“). 

Die Qualität der amtlichen Kontrolle wird weiters durch bundesweite elektronische 
Datensysteme unterstützt, dem „Verbrauchergesundheitsinformationssystem“ (VIS), dem 
„Amtlichen Lebensmittel Informations- und Auswertesystem“ (ALIAS) und dem „Trade 
Control and Expert System“ (TRACES) (siehe „Anhang 8 Datensysteme“). 
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Die Überprüfung der Wirksamkeit (gemäß Artikel 5, Absatz 1, lit. a der Verordnung (EU) 
2017/625) der amtlichen Kontrolle erfolgt in Österreich auf verschiedenen Ebenen nach 
unterschiedlichen Verfahren. Gemeinsame Elemente sind die Wirkungsorientierung auf Basis 
von Zielen und Indikatoren im Zusammenhang mit der Gesamtschlussfolgerung im 
Jahresbericht zum MNKP gemäß Artikel 113 der Verordnung (EU) 2017/625, Besprechungen 
zwischen Bund und Ländern sowie innerhalb der Fachbereiche über Weiterentwicklungen 
und Verbesserungen der Kontrollsysteme. 

Für die Koordinierung des MNKP und des Jahresberichtes zum MNKP ist gemäß Artikel 109 
ff der Verordnung (EU) 2017/625 die Abteilung III/B/15, Koordinierung MNKP im BMSGPK als 
zentrale Stelle benannt. Diese Koordinierungstätigkeit wird vom „MNKP-
Koordinierungsgremium“, in der alle Ansprechpartner:innen für die Teilkapitel vertreten 
sind, unterstützt. Der MNKP wird rollierend auf drei Jahre geplant. Mit jeder MNKP-
Änderung wird die Planungsperiode angepasst. 

Die Gliederung des MNKP erfolgt in 10 Kapiteln. In jenen Fällen, in denen spezifische 
rechtliche Vorgaben unterschiedliche Abläufe oder Strukturen bedingen, wurden die Kapitel 
in Teilkapiteln untergliedert. Daraus ergibt sich folgende Struktur des MNKP: 

1. Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, kosmetische Mittel 

1.1. Lebensmittelkontrolle 

1.2. Schlachttier- und Fleischuntersuchung 

1.3. Rückstandskontrolle und Tierarzneimittelkontrolle 

1.4. Trinkwasser 

1.5. Kontaminantenkontrolle 

2. Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 

2.1. Inverkehrbringen von GVO 

2.2. Anbau von GVO 

2.3. Experimentelle Freisetzung von GVO 

2.4. Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial 

3. Futtermittel 

3.1. Futtermittel 

3.2. Arzneifuttermittel 

4. Tiergesundheit 

4.1. Tierseuchenüberwachung und -bekämpfung 
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4.2. Importkontrollen aus Drittstaaten durch das Bundesamt für 
Verbrauchergesundheit (BAVG) 

5. Tierische Nebenprodukte 

6. Tierschutz 

6.1. Allgemeine Angelegenheiten des Tierschutzes 

6.2. Tierschutz beim Transport 

6.3. Tierschutz bei der Schlachtung 

7. Pflanzengesundheit - Verkehr mit Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen 

 

8. Pflanzenschutzmittel 
8.1. Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
8.2. Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

9. Biologische Produktion 

10. EU-Qualitätsregelungen
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IV.ANHÄNGE 

Anhang 1 Geschäftseinteilung BMSGPK und Sektion III 

Abbildung 1: Organigramm BMSGPK und Sektion III 
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Anhang 2 Geschäftseinteilung BML 

Abbildung 2: Organigramm BML 
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Anhang 3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Hinblick auf Zoonosen und 
Antibiotikaresistenz 

Zur Erfüllung der Zielvorgaben der Zoonosen-Richtlinie 2003/99/EG hat der Bundesminister 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) auf Basis des 
Zoonosengesetzes, BGBl.I Nr. 128/2005, eine Bundeskommission zur Überwachung und 
Bekämpfung von Zoonosen eingerichtet (Bundeskommission für Zoonosen; BKZoon). Diese 
hat beratende Funktion. Es werden zumindest zweimal jährlich und nach Bedarf im Krisenfall 
Sitzungen der BKZoon abgehalten. 

Ihr obliegt insbesondere die Erarbeitung von Empfehlungen: 

• zur Förderung einer dem Stand der Wissenschaft und Technik entsprechenden 
Zoonosenüberwachung und -bekämpfung, 

• für die organisatorische Abwicklung der interdisziplinären Zusammenarbeit, 
insbesondere im Zusammenhang mit einem bundesländerübergreifenden 
lebensmittelbedingten Krankheitsausbruch, 

• zur Festlegung wirksamer Maßnahmen für die Zoonosenüberwachung und -
bekämpfung, 

• zur Erstellung risikobasierter, integrierter Überwachungsprogramme zur Überwachung 
von Antibiotikaresistenzen, 

• zur Feststellung der Abgabemengen und Anwendungen von Antibiotika. 

Wenn es zur Erfüllung der Aufgaben der BKZoon sowie zur rechtzeitigen Vor- und 
Nachbearbeitung einzelner Aufgaben erforderlich ist, kann die BKZoon Beratungen unter 
Einbeziehung von Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Wissenschaft abhalten 
sowie zur zielgerichteten Bearbeitung einzelner Sachgebiete Arbeitsgruppen, unter Vorsitz 
eines Mitglieds der BKZoon, einsetzen. 

Für die Abklärung bundesländerübergreifender lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche 
ist eine ständige Arbeitsgruppe eingerichtet, welche unter der Federführung des 
Vorsitzenden der BKZoon arbeitet. Die vier Fachbereiche Human- und Veterinärmedizin, 
Lebens- und Futtermittel arbeiten Hand in Hand und haben damit auf jeder Ebene zu jeder 
Zeit denselben Informationsstand. Die Situation der Zoonosen einschließlich der 
lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüche ist auf der AGES Homepage dargestellt. 

Um die sektorale Zusammenarbeit im Bereich der Antibiotikaresistenz zu fördern, wurde die 
Antibiotikaplattform im BMSGPK etabliert, in welcher Fragestellungen gemeinsam diskutiert 
und Strategien festgelegt werden. Sämtliche Aktionen sind im Nationalen Aktionsplan zur 

https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z
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Antibiotikaresistenz festgeschrieben. Die gesammelten Daten zu Antibiotikaresistenz und 
Verbrauch antimikrobieller Substanzen in den verschiedenen Fachbereichen wie Human-, 
Veterinärmedizin und Lebensmittelbereich sind im jährlichen österreichischen 
Resistenzbericht, AURES, zu finden. 

Die Veterinärmedizin betreffende Schwerpunkte werden in einer eigenen Veterinär-
Antibiotikaresistenz-Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien, der Technischen Universität Wien, der Österreichischen Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit (AGES), dem Tiergesundheitsdienst, der Tierärzteschaft aus der Praxis, 
der Tierärztekammer, der Landwirtschaftskammer, der Wirtschaftskammer, dem 
Umweltbundesamt und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen 
und Wasserwirtschaft (BML) bearbeitet. Es werden proaktiv Aktivitäten gebündelt und 
verstärkt, um negative Entwicklungen zu verhüten. 

Das nationale Referenzlabor gemäß Verordnung (EU) 2017/625 für Antibiotikaresistenzen 
(NRL-AR) befindet sich in der AGES, Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene 
Graz.

https://www.bmgf.gv.at/home/Gesundheit/Krankheiten/Antimikrobielle_Resistenz/AURES_-_der_oesterreichische_Antibiotikaresistenz-Bericht
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Anhang 4 AGES, BAES, BASG, BAVG und BvZert 

Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) steht 
für sichere, hochwertige Lebens- und Arzneimittel sowie für gesunde Ernährung. Die AGES 
ist die führende Expert:innenorganisation zur Risikominimierung in den Gebieten 
Gesundheit, Ernährungssicherheit, Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherung und 
Verbraucher:innenschutz. Zu 100 % im Eigentum der Republik Österreich erbringt die AGES 
Leistungen auf Basis des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes (GESG), von 
Materiengesetzen und einschlägigen europäischen Regelungen. Die AGES arbeitet 
interdisziplinär. Dabei bedient sie sich eines gebündelten, wissenschaftlich abgesicherten 
Expert:innenwissens und ist Partnerin nationaler und internationaler Netzwerke. 

Das Leistungsspektrum der AGES umfasst insbesondere Analyse, Begutachtung, 
Überwachung, Zertifizierung und Zulassung. Um ein Höchstmaß an Gesundheit, 
Ernährungssicherheit, Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherung und 
Verbraucher:innenschutz im Wirkungskreis der AGES zu gewährleisten, geht sie nach den 
Grundsätzen der Risikoanalyse vor: Risiken bewerten, Risikokommunikation betreiben, 
Risikomanagement-Empfehlungen abgeben und Risikomanagement im behördlichen Bereich 
betreiben. 

Strategische Eigentümervorgaben 

Die grundsätzlichen Zielvorgaben für die AGES sind im GESG und in den entsprechenden 
Materiengesetzen enthalten. 

Die AGES verfolgt diese Wirkungsziele: 

• Verbesserung der Situation betreffend übertragbarer Krankheiten beim Menschen, 

• Verbesserung der Situation betreffend lebensmittelbedingter Erkrankungen, 

• Weiterentwicklung des risikobasierten integrierten Ansatzes im Kreislauf Mensch-Tier-
Pflanze-Boden, 

• Freiheit von Tierseuchen, 

• Einwandfreie Waren und Wässer sowie Strahlenschutz, 

• Sichere und wirksame Arzneimittel und Medizinprodukte, 

• Ernährungssicherung und Sicherung einer nachhaltigen, umweltgerechten 
landwirtschaftlichen Produktion, 

• Weiterentwicklung von Forschungsaktivitäten zur Bewältigung der Kernaufgaben und 
von akuten/aktuellen Problemstellungen, 

• Gut informierte Wirtschaftsbeteiligte und Konsument:innen. 
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Gemäß § 12 GESG stellt der Bund der AGES für Aufwendungen, die ihr im Zusammenhang 
mit der Erfüllung der Aufgaben nach GESG entstehen, jährlich eine gesetzlich fixierte 
Basiszuwendung zur Verfügung. Die Basiszuwendung wird vom Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) und vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) 
getragen. 

Abbildung 3: Aufbauorganisation AGES 

 

Das Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen (BASG), das Bundesamt für Verbrauchergesundheit (BAVG) und das Büro 
für veterinärbehördliche Zertifizierungen (BvZert) wurden durch das Gesundheits- und 
Ernährungssicherheitsgesetz – GESG eingerichtet. Sie haben sich gemäß §§ 6 Abs. 5, 6a Abs. 
5, 6c Abs. 4 und 6b Abs.4 GESG bei der Vollziehung der hoheitlichen Aufgaben der AGES zu 
Gebote stehenden Mittel zu bedienen und fachlich befähigte Kontrollorgane einzusetzen. 

Das Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) ist eine nachgeordnete Dienststelle des 
BML. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft ist 
weisungsberechtigte Oberbehörde (§ 6 Abs. 2 GESG). 
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Das BAES hat als Behörde die Verwaltungsverfahrensgesetze anzuwenden (§ 6 Abs. 3 GESG) 
und ist eine monokratische Bundesbehörde (§ 6 Abs. 4 GESG). 

Nach § 6 Abs. 7 GESG hat das BAES „Amtliche Nachrichten“ herauszugeben und diese in 
geeigneter Form den betroffenen Verkehrskreisen zugänglich zu machen. 

Aufgaben des Bundesamtes für Ernährungssicherheit (BAES) 

• Vollziehung des Saatgutgesetzes, 
• Vollziehung des Pflanzgutgesetzes, 
• Vollziehung des Sortenschutzgesetzes, 
• Vollziehung des Pflanzenschutzmittelgesetzes, 
• Vollziehung des Pflanzenschutzgesetzes, 
• Vollziehung des Futtermittelgesetzes, 
• Vollziehung des Düngemittelgesetzes, 
• Vollziehung des Vermarktungsnormengesetzes, 

soweit nach diesen Gesetzen Aufgaben zugewiesen sind. Davon sind vor allem folgende 
Tätigkeiten umfasst: 

• Kontrolle des Inverkehrbringens von Saat- und Pflanzgut, Futtermitteln, 
Düngemitteln sowie Pflanzenschutzmitteln (repräsentative Probenahmen und 
Betriebskontrollen), 

• bei Zuwiderhandlungen gegen die Materiengesetze: Anzeigenerstattung, 
Beanstandungen oder vorläufige Beschlagnahmen (je nach Materie und Schwere 
des Verstoßes), 

• Zulassung von Sorten, Saat- und Pflanzgut, Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln sowie Saatgutzertifizierung, 

• Registrierung, Autorisierung und Überwachung von Erzeugungsbetrieben, 

• Einfuhrkontrolle von Pflanzen, pflanzlichen Erzeugnissen aus Drittländern, Kontrolle 
anlässlich der Ausfuhr von Saatgut sowie Anerkennung von Pflanzgut, 

• Sortenschutzamt, 

• Export- und Importkontrolle bei Obst und Gemüse hinsichtlich der Einhaltung von 
Vermarktungsnormen, 

• Überwachung der Verbraucher:inneninformation im Rahmen der gemeinsamen 
Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur. 

https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/
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Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) besteht aus drei, vom 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ernannten, 
Mitgliedern. Das BASG vollzieht hoheitliche Aufgaben im Kontroll- und Zulassungsbereich 
der Arzneimittel und Medizinprodukte und ist eine dem BMSGPK unmittelbar 
nachgeordnete Behörde. 

Die AGES Medizinmarktaufsicht (AGES MEA) ist mit dem Bundesamt organisatorisch eng 
verbunden. Sie stellt zwei Bundesamtsmitglieder sowie dem Bundesamt Dienstleistungen, 
Personal und Gebäude zur Verfügung. Die Bediensteten der AGES MEA erhalten vom BASG 
Zeichnungsberechtigungen um bei der hoheitlichen Vollziehung im Namen des Bundesamtes 
tätig zu sein. 

Aufgaben des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), soweit nach diesen 
Gesetzen Aufgaben zugewiesen, sind: 

• Vollziehung des Arzneimittelgesetzes, 

• Vollziehung des Arzneiwareneinfuhrgesetzes, 

• Vollziehung des Blutsicherheitsgesetzes, 

• Vollziehung des Medizinproduktegesetzes, 

• Vollziehung des Rezeptpflichtgesetzes, 

• Vollziehung des Gewebesicherheitsgesetzes, 

• die Überwachung der gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 und 2 des Suchtmittelgesetzes, zum Besitz, 
Erwerb, zur Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung von oder zum Verkehr mit 
Suchtmitteln Berechtigten hinsichtlich ihrer Gebarung mit diesen Stoffen, 

• die Überwachung der Abgabe von Suchtmitteln durch Apotheken gemäß § 7 Abs. 1 des 
Suchtmittelgesetzes nach Maßgabe eines durch das Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu erstellenden jährlichen Kontrollplanes, 

• die Überwachung der Abgabe von Humanarzneispezialitäten im Wege des Fernabsatzes 
durch öffentliche Apotheken gemäß § 59a des Arzneimittelgesetzes, 

• Erteilung wissenschaftlicher Beratung auf Antrag zum Entwicklungsprogramm von 
Arzneimitteln. 

Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit (BAVG) hat mit 1. Jänner 2022 seine Tätigkeit 
aufgenommen. Das BAVG ist eine nachgeordnete Dienststelle des BMSGPK. Der 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist die 
weisungsberechtigte Oberbehörde (§ 6c Abs. 2 GESG). 
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Dem BAVG obliegt die Vollziehung folgender Aufgaben, die ihm in den jeweiligen 
Bundesgesetzen zugewiesen sind: 

• Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrollen von Sendungen, die beim 
Eingang in die Europäische Union gemäß Titel II Kapitel V der Verordnung (EU) 2017/625 
samt Änderungsrechtsakten, delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten 
kontrolliert werden sowie von Tieren und Waren, die aufgrund veterinär- oder 
lebensmittelrechtlicher Bestimmungen sowie den Bestimmungen nach dem EU-
Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz (EU-QuaDG), BGBl. I Nr. 130/2015, beim 
Eingang in die Europäische Union zu kontrollieren sind, sofern hierfür die Zuständigkeit 
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gegeben 
ist; 

• Erteilung von Ausfuhrberechtigungen, die aufgrund veterinär- oder 
lebensmittelrechtlicher Bestimmungen sowie den Bestimmungen nach dem EU-QuaDG, 
erforderlich sind sowie die damit zusammenhängenden Kontrollen;  

• Ausstellung amtlicher Bescheinigungen oder amtlicher Attestierungen für Tiere, Waren 
und Erzeugnisse nach den geltenden veterinärrechtlichen und lebensmittelrechtlichen 
Bestimmungen über die freie Handelbarkeit sowie zum Zwecke der Ausfuhr von solchen 
Tier- und Warensendungen in Drittländer auf Antrag des Verfügungsbefugten, wenn für 
den jeweiligen Staat eine solche vorgesehen ist. Grundlage für die Ausstellung dieser 
Bescheinigungen oder Attestierungen sind Verkehrsfähigkeitsgutachten, die von der 
Agentur gemäß § 65 LMSVG, einer Untersuchungsstelle der Länder gemäß § 72 LMSVG 
oder von einer gemäß § 73 LMSVG hierzu berechtigen Person stammen; 

• Amtliche Kontrolle von Waren, die dem LMSVG unterliegen und über das Internet oder 
andere Fernabsatzkanäle aus Vertragsstaaten der EU, EWR-Staaten oder Drittstaaten in 
Österreich zum Verkauf angeboten werden, einschließlich „mystery shopping“ gemäß 
Art. 36 der Verordnung (EU) 2017/625 oder Schwerpunktaktionen der Europäischen 
Kommission und 

• Festlegung und Einhebung sämtlicher mit der Aufgabenerfüllung des Bundesamts für 
Verbrauchergesundheit in Zusammenhang stehenden Gebühren. 

Mit der Leitung des Bundesamts ist ein Mitglied der Geschäftsführung der AGES betraut. 

Das Büro für veterinärbehördliche Zertifizierung (BvZert) ist eine gemeinsame Einrichtung 
des BMSGPK, des BML sowie der AGES. 

Vom Büro sind im Auftrag des BMSGPK folgende Aufgaben wahrzunehmen: 
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• Beobachtung und Veranlassung der Aktualisierung der Export-Seite auf der Homepage 
des BMSGPK, 

• Evidenthaltung der einschlägigen Zeugnisformulare sowie der bilateralen 
Vereinbarungen zwischen der Republik Österreich und Drittstaaten, 

• Bearbeitung von Eingaben und Anfragen von Drittstaaten, wie Fragebögen, 
Exportanfragen und Schriftwechsel aller Art, 

• Koordinierung und organisatorische Vorbereitung von Inspektionsbesuchen durch 
Kontrollorgane aus Drittstaaten, 

• Erstellung von Arbeitsanleitungen sowie Checklisten zur Koordinierung der Kontrolle der 
einschlägigen spezifischen Anforderungen von Drittstaaten durch die zuständigen 
Behörden, 

• Erarbeitung von Richtlinien zur besseren Vernetzung der involvierten Kontrollorgane und 
Abstimmung der Vorgehensweise zwischen den Kontrollorganen auf Landesebene, 

• Erarbeitung von Richtlinien zur ordnungsgemäßen Zertifizierung von Sendungen 
lebender Tiere oder einschlägiger zum Export in einen Drittstaat bestimmter Waren, 

• Abhaltung von Vorträgen, Veranstaltungen, Seminaren und Exkursionen für 
exportinteressierte Verkehrskreise, 

• Unterstützung bei der Durchführung von Audits und Präaudits in exportierenden 
Betrieben, 

• Bereitstellung von Sachverständigen für Behörden bei Verfahren gemäß §§ 3 und 4 
Tiergesundheitsgesetz (TGG), BGBl. I Nr. 133/1999 idgF, und § 51 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG), BGBl. I Nr. 13/2016 
idgF, oder bei der Kontrolle von Betrieben, die nach den genannten Bestimmungen 
zugelassen wurden, 

• Erstellen eines mehrjährigen Arbeitsplanes sowie – alle zwei Jahre – Veröffentlichung 
eines Tätigkeitsberichtes. 

Die Leitung des Büros besteht aus zwei vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz ernannten Bediensteten des BMSGPK sowie den Geschäftsführern 
der AGES als administrative Leiter. 

Aufgaben der AGES 

Nach § 8 Abs. 2 GESG hat die Agentur die Lebensmittelkette betreffend u. a. folgende 
Aufgaben zu erfüllen: 

• Untersuchung und Begutachtung von Saat- oder Pflanzgut oder Sorten von Saat- oder 
Pflanzgut, von Futtermitteln, Vormischungen und Zusatzstoffen, von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln, von Pflanzenschutzmitteln, 

http://www.kvg.gv.at/
http://www.kvg.gv.at/
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von phytosanitären Schadorganismen, von Waren nach dem 
Vermarktungsnormengesetz für die Vollziehung folgender Materiengesetze: 
Saatgutgesetz, Pflanzgutgesetz, Sortenschutzgesetz, Futtermittelgesetz, 
Düngemittelgesetz, Pflanzenschutzmittelgesetz, Pflanzenschutzgesetz und 
Vermarktungsnormen, 

• Untersuchungen und Begutachtungen von Proben nach dem LMSVG und den 
unmittelbar anzuwendenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften der EU, 

• Mitwirkung im Rahmen des und Untersuchungen und Begutachtungen nach dem EU-
Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz – EU-QuaDG, BGBl. I Nr. 130/2015, 

• Mitwirkung, Untersuchung, Diagnose und Begutachtung im Rahmen der Tierseuchen- 
und Zoonosenbekämpfung und Überwachung der Tiergesundheit sowie im Rahmen der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung, veterinärmedizinische Untersuchungen von 
Proben und Materialien tierischer Herkunft, 

• Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der 
Bienengesundheit, des Bienenschutzes und der Produktion qualitativ hochwertiger 
Bienenprodukte, 

• Radioaktivitätsüberwachung von Lebensmitteln und sonstigen dem LMSVG 
unterliegenden Waren gemäß § 125 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 Strahlenschutzgesetz 2020 – 
StrSchG 2020, BGBl. I Nr. 50/2020; Radioaktivitätsuntersuchungen gemäß § 37 Abs. 1 
Strahlenschutzgesetz soweit nicht von Z 19 erfasst, 

• Mitwirkung bei den Aufgaben des Büros für veterinärbehördliche Zertifizierung und des 
Büros für Tabakkoordination. 

Ab 1.1.2022 kamen folgende Aufgaben hinzu: 

• Fachkoordination sowie Untersuchungs- und Sachverständigentätigkeiten betreffend 
Herkunft- und Spezialitätenschutz sowie Integrität in der Lebensmittelkette; Einrichtung 
und Betrieb eines Lebensmittelkompetenzzentrums zur Unterstützung des 
Landeshauptmannes sowie zielgruppen-spezifischen Beratung und Koordinierung im 
Bereich des gesamten Lebensmittelrechts, 

• Betreuung von europäischen Schnellwarn-, Kommunikations- und 
Informationssystemen, die der Agentur durch dieses Bundesgesetz sowie weitere 
Bundesgesetze zugewiesen sind, 

• Betreuung der Informationsmanagementsysteme gemäß Art. 131ff der Verordnung (EU) 
2017/625, insbesondere IMSOC, iRASFF, TRACES NT und EUROPHYT. Weiters sind RAPEX 
und ICSMS soweit es Waren des LMSVG betrifft, OFIS und INFOSAN von der Agentur zu 
betreuen, 
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• Unterstützung im Rahmen der Durchführung der amtlichen Kontrollen durch die 
Bundesämter gemäß §§ 6, 6a und 6c von Waren, die über das Internet oder andere 
Fernabsatzkanäle in Verkehr gebracht werden; Unterstützung der Behörden bei der 
Aufklärung betrügerischer Praktiken im Sinne der Verordnung (EU) 2017/625, 

• Funktion als Kontaktstelle zur Organisation von Schulungen, die gemäß Art. 130 Abs. 1 
zweiter Unterabsatz der Verordnung (EU) 2017/625 und allenfalls zusätzlich erlassener 
Durchführungsrechtsakte gemäß Art. 130 Abs. 6 der Verordnung (EU) 2017/625 von der 
Europäischen Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten zu organisieren sind, 
Erstattung von Empfehlungen für die inhaltliche und organisatorische Gestaltung von 
Aus- und Weiterbildungen von Personal der amtlichen Kontrolle im Anwendungsbereich 
der Verordnung (EU) 2017/625, 

• Unterstützung bei der Erstellung und Aktualisierung des mehrjährigen nationalen 
Kontrollplans (MNKP) im Sinne der Art. 109ff der Verordnung (EU) Nr. 2017/625, 
Unterstützung bei der jährlichen Erstellung von nationalen Kontrollplänen für die 
amtlichen Kontrollen von Unternehmen, Tieren und Waren auf Basis von 
Risikobewertungen und statistischen Daten; 

• Unterstützungsleistungen im Rahmen der Umsetzung von internen Audits gemäß Art. 6 
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/625, die der Agentur in den jeweiligen Bundesgesetzen 
zugewiesen sind. 

Personal 

Zum 31.12.2023 hatte die AGES einen Mitarbeiter:innenstand von 1497,2 VZK, davon 

• Geschäftsfeld Lebensmittelsicherheit: 177,3 VZK 
• Geschäftsfeld Ernährungssicherung: 307,7 VZK 
• Geschäftsfeld Tiergesundheit: 123,2 VZK 

Labors 

Die Konformitätsbewertungsstellen der Geschäftsfelder sind durch die Akkreditierung 
Austria als Prüfstellen akkreditiert. Als Grundlage für das Managementsystem der Prüfstellen 
gelten die Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005. 

Nationale Referenzlabors und Referenzzentralen 

Die meisten nationalen Referenzlaboratorien und Referenzzentralen sind gemäß Anhang VII 
der Verordnung (EU) 2017/625 und gemäß Kapitel 3 der Entscheidung der Kommission 
2009/712/EG in der AGES angesiedelt. 

Details dazu finden sich in den einzelnen Kapiteln des MNKP. 
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Unterstützungstätigkeiten für die amtliche Kontrolle 

Die AGES führt im Auftrag der Eigentümerministerien administrative Tätigkeiten wie die 
Abwicklung der europaweiten Warnsysteme RASFF und RAPEX für Lebensmittel und 
Futtermittel sowie die Koordination der Begutachtung der Warnungen nach §§ 42 und 43 
LMSVG durch. Die Koordinations- und Unterstützungstätigkeiten sind in den nachfolgenden 
Kapiteln des MNKP ersichtlich. 

Unabhängigkeit 

Nach GESG § 9 (1) hat die AGES bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben insbesondere 
folgende Grundsätze zu beachten: Objektivität und Unparteilichkeit; weiters ist im Schreiben 
der Geschäftsführung vom 27.06.2003 die Weisungsfreiheit der Leitung auf Prüfergebnisse 
akkreditierter Prüflaboratorien definiert: „Die Geschäftsführung sichert die Weisungsfreiheit 
des Institutsleiters und gegenüber möglichen Einflussnahmen auf Prüfergebnisse zu. 
Prüfergebnisse sind Tatsachen, die sich der Einflussnahme durch Weisung ex lege entziehen. 
Die Weisung, Tatsachen (Prüfergebnisse) wahrheitswidrig wiederzugeben, würde in ihrer 
Befolgung einen strafgesetzwidrigen Erfolg zeitigen und ist daher nicht zu befolgen.“ 
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Anhang 5 Risikobasierte Planung 

Risikobasierte Kontrollpläne 

Nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/625 unterziehen die zuständigen Behörden alle 
Unternehmer:innen regelmäßig risikobasiert und mit angemessener Häufigkeit amtlichen 
Kontrollen. Dies ist für alle Anwendungsbereiche wie Lebensmittel und 
Lebensmittelsicherheit, absichtliche Freisetzung von GVO, Futtermittel und 
Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit, tierische Nebenprodukte, Tierschutz, 
Pflanzengesundheit, Pflanzenschutzmittel, biologische Produktion sowie geschützte 
Herkunftsangaben gültig. Innerhalb dieser Anwendungsbereiche werden verschiedene 
Aspekte wie Lebensmittelsicherheit, Futtermittelsicherheit, Tierschutz, Tiergesundheit, 
Pflanzengesundheit und Täuschungsschutz betrachtet. 

Kontrollpläne Betriebe 

Für die Erstellung eines risikobasierten Kontrollplans von Betrieben sind verschiedene 
Kriterien notwendig. Risikobasiert bedeutet, dass Gruppen mit höherem Risiko stärker 
kontrolliert werden. Als Basis für den Kontrollplan wird eine Liste aller zu kontrollierenden 
Betriebe von der zuständigen Behörde erstellt, die die Grundgesamtheit definiert. In diesem 
Zusammenhang sind vor allem Informationen zum System, in dem die Liste abgelegt ist, zur 
Wartung der Liste (u. a. Löschen von Betrieben, Neuaufnahme, Update, ...) und zu den 
Verantwortlichkeiten für die Wartung von Bedeutung. 

Die primäre Einstufung der Betriebe wird gemäß Risikokriterien vorgenommen. Ein 
mögliches Verfahren ist im Abschnitt „Verfahren zur Festlegung der Risikokategorien“ 
beschrieben. 

Für die Bewertung des Risikos werden verschiedene Faktoren herangezogen: 

• Betriebsgröße, Bestandszahlen (Produktions-, Verkaufsmenge, Tierspezies, …), Art und 
Menge der Waren, Produktkatalog, 

• Herkunft (Zukauf, Import, Eigenproduktion), 
• Vertriebswege (lokal, regional, national, international), 
• Art der Tätigkeit (Produktion, Verarbeitung, Verpackung, Lagerung, Transport), 
• Ergebnisse früherer Kontrollen (Artikel 9 Abs. 1 lit c der Verordnung (EU) 2017/625), 
• Eigenkontrolle des Unternehmers und private Zertifizierungssysteme (Artikel 9 Abs. 1 

lit d Verordnung (EU) 2017/625). 

In Abhängigkeit der Risikokategorien wird die Frequenz der amtlichen Kontrollen festgelegt, 
die auch die Mehrjährigkeit des Kontrollplans berücksichtigen soll. Ein Verfahren zur 
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Evaluierung des risikobasierten Systems, in dem die Vorgangsweise und Frequenz der 
Neueinstufung von Betrieben und die Neuberechnung der Kontrollfrequenzen betrachtet 
wird, muss implementiert werden. 

Kontrollpläne Proben 

Auch der Kontrollplan für die Probenziehungen von Lebensmitteln, Futtermitteln, 
Düngemitteln und Saatgut wird auf Basis eines risikobasierten Ansatzes berechnet. Zur 
Einschätzung des Risikos einer Gruppe sind folgende Informationen relevant: 

• frühere Kontrollergebnisse/Beanstandungsraten, 
• Größe der Gruppe/Marktsituation, 
• Einschätzung von Expertinnen und Experten. 

Die Etablierung einer risikobasierten zentralen Kontrollplanung ist ein Ziel, das im 
Unternehmenskonzept 2021 - 2025 der AGES definiert wurde. Ein diesbezügliches Projekt 
wurde im Jahr 2021 gestartet. 

Risikoatlas 

Der Risikoatlas stellt eine Sammlung von Risikolandkarten dar. Risikolandkarten 
(Risikolandschaften, Risikomatrizes) sind Grafiken, in der die wesentlichen Risiken nach dem 
Ausmaß der Wahrscheinlichkeit und nach dem Ausmaß der Auswirkung dargestellt werden. 
Basierend auf den Ergebnissen des Risikoatlasses werden z. B. im Aktionsplan Futtermittel 
oder im nationalen Kontrollplan Schwerpunktaktionen zu den identifizierten Risikothemen 
forciert und auch die entsprechenden Prüfpläne angepasst. Ähnliches gilt für die Rückstands- 
und Tierarzneimittelkontrolle, oder die Tierseuchenüberwachung, wo risikobasierte 
Kontrollpläne zur Anwendung kommen. 

Zur Konstruktion von Risikolandkarten wird ein risikobasierter, integrierter Ansatz 
verwendet, der berücksichtigt, wie sich Gefahren über die Wirkungskette Boden – Pflanze – 
Tier – Lebensmittel – Mensch ausbreiten können. Die Grundidee besteht darin, für jede 
Kombination aus Gefahrenträger (z. B. kranke Tiere, kontaminierte Futtermittel…) und 
Risikoträger (z. B. für Menschen, für Tiere…) eigene Risikolandkarten zu erstellen. Dabei wird 
gemäß dem folgenden Dreischritt-Modell vorgegangen. 

Erster Schritt:  Aufbau einer Gefahrenliste 



 

Seite 39 von 269                                                                                                                                 Mehrjähriger Nationaler Kontrollplan 2024-2026 
 

Zweiter Schritt:  Erarbeitung eines Bewertungsmodells 

Beim Erarbeiten des Bewertungsmodells sind die Fragen nach der Klassifikation der 
Schadenswahrscheinlichkeit und des Schadensausmaßes, der Verknüpfung dieser beiden 
Faktoren und Fragen nach weiteren Risikodimensionen zu beantworten. 

Dritter Schritt:  Grafische Darstellung - Risikolandkarte 

In diesem Schritt ist jede Gefahr aus der Gefahrenliste anhand des Bewertungsmodells zu 
bewerten. 

Die Risikolandkarten können als strategisches Instrumentarium vielseitig verwendet werden. 
So etwa auch als Basis für die Erstellung des MNKP, da er risikobasierte Prioritäten aufzeigt. 
Mit Hilfe der Risikolandkarten ist es möglich, jene Gefahren zu identifizieren, von denen ein 
erhöhtes Risiko für die menschliche Gesundheit ausgehen kann, um darauf aufbauend 
entsprechende risikobasierte Detailkontrollpläne zu gestalten. 

Der Risikoatlas wird von der AGES der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

RIPS - Risk Identification and Priorisation System 

Das System der Bewertung bereits bestehender Risiken muss von Zeit zu Zeit evaluiert, aber 
auch neu auftretende Risiken müssen behandelt werden. Zu diesem Zweck wurde 2017 das 
interne, softwaregestützte System RIPS in der AGES eingeführt. Startpunkt von RIPS waren 
diverse Risikolandkarten aus dem Risikoatlas. RIPS stellt Informationen zu 
Risikofragestellungen, die in verschiedener Form aus den unterschiedlichsten Quellen an die 
AGES herangetragen werden, zur Verfügung. RIPS priorisiert diese Risiken und erarbeitet 
Vorschläge für das Management der AGES, welche möglichen Maßnahmen sich daraus 
ergeben könnten. Weiters werden aktuelle Themen erfasst und laufend ergänzt. Damit 
liegen Risiken und damit verbundenen Aufgaben transparent in der AGES vor und die 
Awareness für (neue) Themen wird geschaffen. 

Im Zuge der Erstellung des Unternehmenskonzeptes 2021 - 2025 wurden im Kernthema 
Nachhaltigkeit in der Ernährung zwei Erweiterungen von RIPS beschlossen. Zum einen 
werden Themen wie „Emerging Risks“ in der Kreislaufwirtschaft, neuartige Lebensmittel und 
Lebensmittel-Technologien sowie neue Kontaktmaterialien (z. B. „Biobasierte“ Kunststoffe 
und kompostierbare Kunststoffe, Recycling) in RIPS aufgenommen. Zum anderen wird, durch 
die Einbeziehung von Personen aus dem BMSGPK in die neu geschaffene RIPS-
Bewertungskommission, das bisher interne System auch nach außen hin geöffnet. 

https://wissenaktuell.ages.at/der-ages-risikoatlas-2015/
https://www.ages.at/service/service-risikobewertung/der-ages-risikoatlas/
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Verfahren zur Festlegung von Risikokategorien 

Risikokategorien sind eine Grundlage für die Festlegung der Kontrollintensität. In den 
Kontrollplänen verschiedener Anwendungsbereiche wie 1.1. Lebensmittel, 3.1. Futtermittel, 
5. tierische Nebenprodukte, 7. Pflanzengesundheit und 8. Pflanzenschutzmittel wird das 
nachfolgend beschriebene Verfahren bereits angewendet. 

Generelle Beschreibung 

Das Verfahren zur Bestimmung der Risikokategorien zielt darauf ab, die Risiken für jedes 
generelle Ziel (Lebensmittelsicherheit, Futtermittelsicherheit, Tierschutz, Tiergesundheit, 
Pflanzengesundheit und Täuschungsschutz) in Abhängigkeit von der Betriebsart getrennt zu 
evaluieren. Es wurde für die Risikokategorisierung ein mehrstufiges Verfahren gewählt, das 
den Vorteil bietet, alle Schritte der Risikobewertung nachvollziehbar und leicht an neue oder 
geänderte wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen. 

Erster Schritt: Definition von Betriebsarten auf Basis ihrer Prozesse 

Dadurch können ähnliche Prozesse, die in verschiedenen Betriebsarten ablaufen, leicht 
verglichen werden. 

Zweiter Schritt: Festlegung der wichtigsten Gefahren je Prozess 

Es werden nur jene Gefahren bewertet, die in der betrachteten Betriebsart beeinflusst 
werden können. Als wichtigste Gefahren wurden in der Regel jene betrachtet, die aus den 
Risikolandkarten abgeleitet oder bereits in der bisherigen Kontrollpraxis berücksichtigt 
werden. 

Dritter Schritt: Risikoprofile definieren 

Für alle Gefahren, die im zweiten Schritt aufgelistet wurden, wurden die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens und die Größe des Schadens bewertet, der beim tatsächlichen Auftreten der 
Gefahr entsteht. Für diesen Zweck wurden Risikoprofile definiert (das heißt, die 
Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten und die Schwere der Wirkung wurden jeweils in 5 
Klassen unterteilt). Diese Risikoprofile basieren ebenfalls auf Ergebnissen der 
Risikolandkarten und Ergebnissen amtlicher Kontrollen. Für jene Gefahren, für die noch 
keine Risikolandkarten vorlagen, wurden Meinungen von Expertinnen und Experten zur 
Festlegung der Risikoprofile eingeholt. Für jede Gefahr und jedes Ziel getrennt wurde ein 
eigenes Risikoprofil erarbeitet. 

Vierter Schritt: Berechnung des Betriebsartenrisikos 
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Dies erfolgt durch Summation der relevanten Risikoprofile, getrennt für jedes Ziel. 

Fünfter Schritt: Festlegung der Risikokategorie 

Die Risikokategorie wird je Betriebsart durch Bildung des log(10) aus dem 
Betriebsartenrisiko errechnet.
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Anhang 6 Personalressourcen der Bundesländer und Labors 

Tabelle 1: Länder-Vollziehung der MNKP-Teilkapitel 1.1., 1.4., 9. und 10. (Stand 31.12.2023) 

Personen Vollzeitkräfteäquivalente (VZK) 

Lebensmittelaufsichtsorgane (einschließlich 
Ärzt:innen und Tierärzt:innen), ausgenommen 
Vollziehung der Trinkwasserverordnung 

                                                                                        210,29 

Lebensmittelaufsichtsorgane für die 
Vollziehung der Trinkwasserverordnung 
(einschließlich Ärzt:innen und Tierärzt:innen) 

18,32 

Verwaltungskräfte (Personen, die keine 
Kontrolltätigkeit oder 
Sachverständigentätigkeit durchführen) 

41,30 

 

Tabelle 2: Länder-Vollziehung der MNKP-Teilkapitel 1.2., 1.3., 3., 4.1., 5. und 6. (Lebensmittelsicherheit Fleisch 
ausgenommen SFU, Futtermittelsicherheit ausgenommen Inverkehrbringer, Tiergesundheit, tierische Nebenprodukte und 
Tierschutz (Stand 31.12.2023) 

Personen 
Vollzeitkräfteäquivalente (VZK) 

oder Anzahl der Personen 

Amtstierärzt:innen gesamt (VZK) 239,58 

Amtliche Tierärzt:innen gemäß § 2 Abs. 6 Tiergesundheitsgesetz 
(Anzahl Personen) 

58,00 

Amtliche Tierärzt:innen beauftragt für Tbc-Bekämpfung (Anzahl 
Personen) 

67,00 

Amtliche Tierärzt:innen beauftragt nach dem Tiertransportgesetz 
2007 (Anzahl Personen) 

19,00 

Amtliche Tierärzt:innen beauftragt nach der BVD-Verordnung 2007 
(Anzahl Personen) 

73,00 

Amtliche Tierärzt:innen beauftragt nach der 
Geflügelhygieneverordnung 2007 (Anzahl Personen) 

63,00 

Bienensachverständige (Anzahl Personen) 363,00 

Sonstige Tierschutzkontrollorgane (Anzahl Personen) 3,00 

Verwaltungskräfte (VZK) (Personen, die keine Kontrolltätigkeit oder 
Sachverständigentätigkeit durchführen) 

166,05 
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Tabelle 3: Importkontrollen aus Drittstaaten, MNKP-Teilkapitel 4.2. (Stand April 2024 ) 

Personen Vollzeitkräfteäquivalente (VZK) 

Grenztierärzt:innen  4,9 

Kontrollorgane 1,0 

Verwaltungskräfte 2,47 

 

Tabelle 4: Personen tätig im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (SFU) (einschließlich 
Wildfleischuntersuchung), MNKP-Teilkapitel 1.2. (Stand 31.12.2023) 

Personen Anzahl Personen 

SFU-Tierärzt:innen 

bestellt § 24(3) 107 

beauftragt § 24(4) 684 

gesamt 791 

Amtliche Fachassistent:innen 

bestellt 29 

beauftragt 2 

gesamt 31 

Amtliche Fachassistent:innen für 
Trichinenuntersuchung 

bestellt 10 

beauftragt 30 

gesamt 40 

Betriebseigene Hilfskräfte Geflügel  64 

Kundige Personen zur Wildbeurteilung  35.394 

Betriebseigene Hilfskräfte für Probennahme  0 

Gesamt  36.320 
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Tabelle 5: Personen tätig in Untersuchungsstellen (Stand 31.12.2023) 

 

Tabelle 6: Länder-Vollziehung der MNKP-Kapitel 7. und 8. (Stand 2018) 

Personen Vollzeitkräfteäquivalente (VZK) 

Amtlicher Pflanzenschutzdienst 30,9 

Untersuchungsstelle Vollzeitäquivalente (VZK) MNKP-Kapitel, -Teilkapitel 

AGES Geschäftsfeld 
Ernährungssicherung 

307,70 
3.1., 7 

 

AGES Geschäftsfeld 
Lebensmittelsicherheit 

177,30 1 

AGES Geschäftsfeld Tiergesundheit 123,20 1.2., 1.3., 4.1. 

Institut für Lebensmittelsicherheit 
Veterinärmedizin und Umwelt des 
Landes Kärnten 

15,00 1 

4,49 4.1. 

Institut für Umwelt und 
Lebensmittelsicherheit Vorarlberg 

13,55 1 

BVD-Labors in den Ländern 23,40 4.1. 
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Anhang 7 Handbuch Audit 

Einleitung 

Das Handbuch Audit dient zum amtsinternen Gebrauch der Bundesländer, des 
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 
(BML) und der Europäischen Kommission (EK). Es stellt die Vorgangsweise für die 
Umsetzung der Bestimmungen des Art. 6 der Verordnung (EU) 2017/625 durch die 
zuständigen Behörden in Österreich dar. Zusätzlich ist die dazugehörige Leitlinie der 
Europäischen Kommission (Bekanntmachung (EK) 2021/C 66/02) eine weitere Grundlage zur 
Durchführung dieser internen Audits. 

Gemäß der Österreichischen Bundesverfassung sind – soweit nicht eigene Bundesbehörden 
bestehen – die Länder für die amtlichen Kontrollen zuständig. Ihnen obliegt daher auch die 
Durchführung der Audits gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 2017/625. Eigene 
Bundesbehörden sind das Bundesamt für Verbrauchergesundheit (BAVG), das Bundesamt 
für Ernährungssicherheit (BAES), das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) 
und das Bundesamt für Wald (BFW). 

Alle Labors, die Untersuchungen von amtlichen Proben durchführen, sind nach EN ISO/IEC 
17025 akkreditiert. Ausgenommen davon sind die Trichinenlabors. Die Akkreditierung 
erfolgt nach dem Akkreditierungsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 28/2012 idgF, durch die 
Akkreditierungsstelle des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
(BMDW). Bei der Durchführung von internen Audits werden auch Tätigkeiten, welche nicht 
von der Akkreditierung erfasst sind (z. B. Erstellen von Gutachten) berücksichtigt. 

Gemäß der Leitlinie der Europäischen Kommission (Bekanntmachung (EK) 2021/C 66/02) 
haben Auditsysteme der zuständigen Behörden auf dokumentierten Verfahren zu basieren. 
Die jeweiligen Rollen und Zuständigkeiten sind in der Tabelle 7 am Ende dieses Dokumentes 
zusammengefasst. 

Rechtliche Grundlagen 

• Verordnung (EU) 2017/625; Art. 6 
• Bundes-Verfassungsgesetz; Art. 10 in Verbindung mit Art. 102, Art. 11 und Art. 15 
• Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz (GESG) 
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Audit Koordinierungsgremium 

Zur Abstimmung gemeinsamer Schwerpunkte im österreichischen Audituniversum wurde 
2022 ein Audit Koordinierungsgremium gebildet. In diesem sind Vertreter:innen aller 
beteiligten Oberbehörden, jedes Auditsystems, der Labors, der Unabhängigen Prüfung und 
der Audit Servicestelle OCR versammelt. Das Gremium tagt mindestens einmal jährlich und 
dient der Vernetzung und transparenten Kommunikation. 

Audit-Servicestelle OCR 

Mit 01. Jänner 2022 wurde die Audit-Servicestelle OCR in der AGES eingerichtet. Diese 
unterstützt, wie im GESG § 8 Abs. 2 verankert, die zuständigen Behörden in der Umsetzung 
der internen Audits nach Art. 6 der Verordnung (EU) 2017/625. Sie teilt relevante 
Informationen zum Thema Audits über das Audit Koordinierungsgremium und ein für alle 
beteiligten Behörden zugängliches internes Informationsportal. Darüber hinaus bietet die 
Audit-Servicestelle OCR Unterstützung bei der risikobasierten Planung, der Erstellung von 
Auditdokumenten, der Schulung von Auditor:innen und bei der Durchführung von Audits als 
zusätzliche Dienstleistungen an. 

Allgemeine Beschreibung zu den Auditsystemen 

Die Umsetzung der Bestimmungen von Art. 6 der Verordnung (EU) 2017/625 erfolgt in den 
Zuständigkeitsbereichen der Landeshauptleute und der oben erwähnten Bundesbehörden 
durch regelmäßige interne Audits. Dadurch ergeben sich 7 Auditsysteme: LMA 
(Lebensmittelaufsicht), VET (Veterinärwesen), PGH PSM (Pflanzengesundheit, 
Pflanzenschutzmittelverwendung), BFW, BAVG, BAES und BASG (vgl. Tabelle 7). 

Die Auditprogramme werden für jedes Auditsystem risikobasiert festgelegt. Im Falle der 
Auditsysteme LMA, VET und PGH PSM mit dem Ziel, innerhalb von 3 Jahren Dienststellen in 
allen Bundesländern risikobasiert zu auditieren. Für die Auditsysteme BFW, BAVG, BAES und 
BASG finden ebenfalls jährlich Audits statt, mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren alle 
betroffenen Themengebiete auditiert zu haben. 

Bei der jährlichen Evaluierung des jeweiligen Auditprogramms und bei der Durchführung der 
einzelnen Audits werden risikobasiert festgelegte Themen berücksichtigt. Als 
Orientierungshilfe für die risikobasierte Planung dient das Dokument „RISK BASED 
PLANNING FOR AUDITS OF OFFICIAL CONTROL SYSTEMS“ des National Audit System 
Networks. 

Die internen Audits werden von Expert:innen der jeweiligen Behörde (bzw. für BAVG und 
BAES der AGES) durchgeführt, welche die Voraussetzungen gemäß Abschnitt 
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„Auditor:innen“ erfüllen. Die Nominierung von Expert:innen erfolgt von den jeweiligen 
Fachdienstleiter:innen bzw. den Landeskoordinator:innen. 

Zur Durchführung eines internen Audits in den Systemen LMA, VET und PGH PSM werden 
Auditor:innen aus verschiedenen Bundesländern in einem anderen Bundesland eingesetzt. 
In der Regel beträgt die Dauer eines Audits 1-3 Tage und umfasst ein Systemaudit und ein 
bis zwei Fachaudits. Um zusätzliche Schwerpunkte zu setzen, kann auch ein horizontales 
Audit über alle für ein Thema zuständigen Behörden zum Einsatz kommen. Als 
Beobachter:in des Audits kann ein/e Vertreter:in des Bundes (BMSGPK, BML, BAES, BAVG, 
BASG oder AGES) teilnehmen. 

Der endgültige Auditbericht wird unter Anonymisierung der auditierten Kontrollorgane und 
Betriebe im geschützten Bereich des Informationsportals Audit-Servicestelle OCR oder der 
Kommunikationsplattform Verbraucher:innengesundheit — und damit verwaltungsintern — 
zur Verfügung gestellt.  

Die einzelnen Auditsysteme und ihre speziellen Anforderungen sind in Tabelle 7 
zusammengefasst. 

Wichtige Rollen und Begriffe im Auditwesen 

Auditleiter:innen 

Auditleiter:innen sind verantwortlich für die Durchführung des spezifischen Audits bis zur 
Abgabe des endgültigen Auditberichtes. 

Auditleiter:innen werden vom Auditteam unterstützt. Auditleiter:innen können den 
Mitgliedern des Auditteams die Verantwortung für das Auditieren spezifischer Prozesse, 
Funktionen, Standorte, Bereiche oder Tätigkeiten zuweisen. 

Jedenfalls sind folgende Aufgaben umfasst: 

• Zentrale Kommunikationsschnittstelle für das jeweilige Audit, 
• Durchführung der Vorbereitungsarbeiten, 
• Erstellung des Auditplanes (Organisation des Audits), 
• Durchführung des Audits 

• Eingangsbesprechung, 
• Durchführung anhand der Checklisten/Fragebögen, 
• Abschlussbesprechung, 

• Einholung und Erfassung von Informationen zu Organisationsstruktur und Personal, 
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• Erstellung des vorläufigen Auditberichtes und Übermittlung an die auditierte Stelle, 
• gegebenenfalls fristgerechte Einholung der Aktionspläne von der auditierten Stelle, 
• Erstellung des endgültigen Auditberichtes, 
• Übernahme und Weiterleiten des endgültigen Auditberichtes gemeinsam mit dem 

Anhang an die auditierte Stelle und an die jeweilige Oberbehörde innerhalb einer 
festgelegten Frist. 

Auditor:innen 

Folgende Kriterien gelten auf Grundlage des Kapitels 8.2. der Leitlinie zur Durchführung von 
Audits (Bekanntmachung (EK) 2021/C 66/02) für die Kompetenz von Auditor:innen: 

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Auditor:in bzw. Besuch einer 
Auditor:innenschulung, 

• allgemeine Kenntnisse und Fähigkeiten (Grundsätze, Verfahren und Methoden des 
Audits, Verwaltungs- und Organisationskenntnisse), 

• europäische und nationale Rechtsgrundlagen und die Anwendung in Österreich 
(Verordnung (EU) 2017/625, Bekanntmachung der Kommission zu Leitlinien … für die 
Durchführung von Audits … (2021/C 66/02)), 

• Normen und Begriffe im Zusammenhang mit QM: 
• ISO 22000:2005, ISO 17020:2012, theoretischer Hintergrund wie Grundlagen der 

ISO 9001:2008, Auditdurchführung nach ISO 19011:2013, 
• Praktische Auditdurchführung: Auditablauf, Kommunikation, Gesprächsführung 

und Gesprächstechniken im Audit, 
• Auditkriterien, Auditnachweise, Erstellung eines Auditberichtes, 

• spezifische fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten sowie Berufserfahrung im jeweiligen 
Kontrollbereich (vgl. Tabelle 7), 

• persönliche Eigenschaften als Voraussetzungen für Auditor:innen 
• Unabhängigkeit (zumindest für den Zeitraum der Durchführung des Audits eine 

schriftliche Erklärung bezüglich der Weisungsfreiheit), 
• Aufgeschlossenheit, 
• Selbstsicherheit, 
• Organisationstalent, 
• Kulturelle Sensibilität, 
• Teamfähigkeit, 
• Offen für Verbesserungen, 
• Diplomatie. 
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Beobachter:innen 

Beobachter:innen sind fachkundige Bedienstete des BMSGPK, des BML, des BAES, des 
BAVG, des BASG oder der AGES. Diese können das Auditteam begleiten. 

Auditbericht 

Der Auditbericht beinhaltet Feststellungen (zusammenfassende Dokumentation der Inhalte 
der Auditnachweise) und darauf gestützte Schlussfolgerungen. Empfehlungen sind für alle 
nicht erfüllten Anforderungen zu erstellen und sind die Grundlagen für den Aktionsplan. 

Werden von den Auditleiter:innen „good practise“-Beispiele erkannt, sind diese im 
Auditbericht zu beschrieben. 

Auditierte Stelle 

Die auditierte Stelle unterstützt das Auditteam bei der Durchführung des Audits und stellt 
die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Sie übermittelt innerhalb einer festgelegten 
Frist erforderlichenfalls einen Aktionsplan – der sich auf die Empfehlungen bezieht – und 
erforderlichenfalls eine Stellungnahme an die Auditleitung. Nach durchgeführten 
Maßnahmen des Aktionsplanes erfolgt ein Bericht an die zuständige Oberbehörde innerhalb 
der im Aktionsplan angeführten Frist. 

Unabhängige Prüfung 

Die unabhängige Prüfung der internen Audits gemäß Art. 6 Satz 2 der Verordnung (EU) 
2017/625 wird von zwei unabhängigen Stellen gemäß Punkt 5.4 der zugehörigen Leitlinie 
der Europäischen Kommission (Bekanntmachung (EK) 2021/C 66/02), durchgeführt: 

Für die Kontrollbereiche in der Zuständigkeit des BMSGPK erfolgt die unabhängige Prüfung 
durch die Abteilung III/B/15, Koordinierung MNKP. 

Für die Kontrollbereiche in der Zuständigkeit des BML erfolgt die unabhängige Prüfung 
durch die Abteilung Interne Revision. 
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Tabelle 7: Rollen und Zuständigkeiten im Auditsystem (Teil 1) 

Auditsystem LMA VET PGH PSM BFW BAVG BAES BASG 

Auditierte 
Stelle 

LH 
LH und 
BVB 

LH/LRG BFW BAVG BAES BASG 

Auditierter 
Kontroll-
bereich 

MNKP 1.1, 
1.4., 9., 10. 

MNKP 1.2., 
1.3., 3.1., 
4.1., 5., 6. 

MNKP 7., 
8.2.  

MNKP 7. MNKP 4.2. 
MNKP 2.4, 
3.1., 7., 
8.1., 9. 

MNKP 3.2. 

Auditor:innen 
(entsendende 
Stelle) 

Aufsichts-
organe LMA 
(LH) 

Amtstier- 
ärzt:innen 
(LH) 

Aufsichts-
organe, 
AGES 

im Aufbau 
Fachex- 
pert:innen 
(AGES) 

Fachex- 
pert:innen 
(AGES) 

Fachex- 
pert:innen 
(BASG/ 
AGES) 

unabhängige 
Prüfung 

BMSGPK, 
Stabsstelle 

(Bund) 

BMSGPK, 
Stabsstelle 

(Bund) 
im Aufbau im Aufbau 

BMSGPK, 
Stabsstelle 
(Bund) 

BML, 
Abteilung 
Interne 
Revision 
(Bund) 

BMSGPK, 
Stabsstelle 
(Bund) 

Auditfrequenz 3 pro Jahr 3 pro Jahr 1-2 pro Jahr 1 pro Jahr 1 pro Jahr 1 pro Jahr 
1 pro 3 
Jahre 

Auditumfang 
System, 2 
Fach-
themen 

System, 2 
Fach-
themen 

System, 2 
Fach-
themen 

System, 1 
Fachthema 

System, 1 
Fachthema 

System, 1 
Fachthema 

System, 1 
Fachthema 

Erstellung und 
Beschluss 
Auditprogramm
/Auditplan 

Leiter:innen 
LMA (QM-
Leiter-
tagung) 

Audit-
Landesko-
ordina-
tor:innen-
Sitzung 

Audit-
Landesko-
ordina-
tor:innen-
Sitzung 

im Aufbau 
Audit-
Service-
stelle 

Audit-
Service-
stelle 

AGES/ 
BMSGPK 
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Tabelle 7: Rollen und Zuständigkeiten im Auditsystem (Teil 2)  

Auditsystem LMA VET PGH PSM BFW BAVG BAES BASG 

Zusätzliche 
Anforderungen 
Auditor:innen 

Lebensmittel-
aufsichtsorgan 
(LMAO) 
- Grundausbild-
ung LMAO 
− einjährige 
Berufserfahrung 
als LMAO 
− fachspezifische 
Weiterbildung 

Amtstier-
ärztin/ 
Amtstier-
arzt (ATA): 
− tierärzt-
liche 
Physikats-
prüfung 
− einjährige 
Berufser-
fahrung als 
ATA 
− fachspezi-
fische 
Weiterbild-
ung 

• für 
Fachaudi-
tor:in PGH: 
Binnen-
markt-
schulung 
und 
Kenntnis 
Richtlinie-
LW 
• für 
Fachaudi-
tor:in 
PSM: 
Sachkun-
denach-
weis 
Berater & 
Verwender 
für PSM 

im 
Auf-
bau 

AGES 
Kompe-
tenzanfor-
derungen 
an interne 
Auditier-
ende 

AGES 
Kompe-
tenzanfor-
derungen 
an interne 
Auditier-
ende 

AGES 
Kompe-
tenzanfor-
derungen 
an interne 
Auditier-
ende 

Verwaltung 
Auditor:innen-
pool 

AG QM-System 
für die amtliche 
Lebensmittel-
überwachung 

Audit-
Service-
stelle 

Audit-
Service-
stelle 

im 
Auf-
bau 

Audit-
Service-
stelle 

Audit-
Service-
stelle 

AGES MEA 

Auswahl 
Auditor:innen 

AG QM-System 
für die amtliche 
Lebensmittel-
überwachung 

Audit-
Service-
stelle 

Audit-
Service-
stelle 

im 
Auf-
bau 

Audit-
Service-
stelle 

Audit-
Service-
stelle 

AGES MEA 

geltende 
Dokumente zur 
Durchführung 
von Audits 

QM-Handbuch 
der 
Lebensmittel-
kontrolle 

Auditpro-
gramm 
2021-2030 
Veterinär-
wesen 

Auditpro-
gramm 
2023-2028 

im 
Auf-
bau 

AGES 
Verfah-
rensan-
weisung 

AGES 
Verfah-
rensan-
weisung 

AGES 
Verfah-
rensan-
weisung 

Auditabschluss 

AG QM-System 
für die amtliche 
Lebensmittel-
kontrolle 

BMSGPK 
(Unterstütz-
ung Audit-
Service-
stelle) 

Jeweils 
zuständige 
Oberbe-
hörde 

im 
Auf-
bau; 
BML 

BMSGPK 
(Unter-
stützung 
Audit-
Service-
stelle) 

BML 
(Unter-
stützung 
Audit-
Service-
stelle) 

BMSGPK 
(Unter-
stützung 
Audit-
Service-
stelle) 
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Anhang 8 Datensysteme 

VerbrauchergesundheitsInformationsSystem (VIS) 

Das Verbrauchergesundheitsinformationssystem (VIS) ist eine elektronische Datenbank, die 
den Veterinär- und Lebensmittelbehörden als zentrales Instrument zur Unterstützung bei 
der Erfüllung ihrer amtlichen Aufgaben zur Verfügung steht.  
Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMSGPK) wird die Datenbank von der 
Bundesanstalt Statistik Austria (STAT) betrieben. 

Das VIS basiert auf dem Animal Health Law (AHL), dem Tierseuchengesetz (TSG) sowie dem 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) und kann in folgende 
Bereiche gegliedert werden: 

Betriebsregister 

Da die verwaltungstechnische Zuständigkeit häufig gemeinsam von der Veterinär- und 
Lebensmittelaufsichtsbehörde ausgeübt wird, werden die diesen Rechtsnormen 
unterworfenen Betriebe in einem gemeinsamen Register, dem VIS, geführt. 

Zu den Betrieben werden neben den Stammdaten auch Tätigkeiten der Betriebe, 
Zulassungen, Tierhaltungsdaten (z. B. Stichtagsbestände), Programmteilnahmen und 
Programmstatus, BIO Informationen sowie Anträge und Meldungen an Behörden (z. B. auf 
Genehmigung von Ausnahmen oder Haltungsformen) geführt. 

Tierinformationen 

Einzeltierinformationen werden für Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden geführt und 
umfassen Tierstammdaten, Aufenthalte sowie Impfungen. Ereignisse wie Zugang, Abgang, 
Verendung etc. werden für Schweine, Schafe, Ziegen, Rinder und Equiden an das VIS 
gemeldet. 

Kontrollen und Untersuchungen 

Die Durchführung von Kontrollen, Überwachungs- und Verdachtsuntersuchungen am 
tierhaltenden Betrieb werden ebenso wie die Schlachttier- und Fleischuntersuchungen und 
die mikrobiologische Fleischuntersuchung im VIS dokumentiert bzw. gespeichert. 

Wird aufgrund der Feststellung von Tierseuchen oder von Rückständen ein Veterinärfall 
ausgelöst, werden zu diesem sowohl Betriebs- als auch Einzeltiersperren und etwaige 
Veterinärzonen im VIS verarbeitet. 
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Aufgrund der weitreichenden Vernetzung der im VIS gespeicherten Daten bilden diese die 
Voraussetzung für behördliche Maßnahmen und deren Dokumentation. 

Die im VIS gespeicherten Daten sind die Basis für Berichte sowie statistische Auswertungen 
und dienen unter anderem zur Unterstützung bei der jährlichen Erstellung des 
Risikobasierten Kontrollplanes. 

Amtliches Lebensmittel Informations- und Auswertesystem (ALIAS) 

Von den Lebensmittelkontrollorganen der Länder wird österreichweit das gleiche 
Datenverarbeitungssystem „Amtliches Lebensmittel Informations- und Auswertesystem“ 
(ALIAS) verwendet. 

Entsprechend den Vorgaben des QM-Handbuches werden alle Kontrolltätigkeiten und 
Auffälligkeiten im elektronischen Datensystem ALIAS dokumentiert und gespeichert. Die 
Erstellung der Kontrollberichte erfolgt aus dem System heraus automatisiert. Auch 
probenrelevante Daten, Untersuchungsergebnisse und Gutachten werden elektronisch 
mittels Datentransfer zu und von den amtlichen Labors übermittelt. 

Zur Erfassung und Aktualisierung der Stammdaten der Lebensmittelunternehmer:innen 
besteht eine direkte Anbindung an das zentrale Betriebsregister des VIS. 

Mit Hilfe von ALIAS werden diverse Abfragen und Berichte automatisiert erstellt. 

Wasserinformationssystem Austria (WISA) 

Gemäß § 5 Z 4 Trinkwasserverordnung - TWV besteht die rechtliche Verpflichtung, dass die 
vom Betreiber einer Wasserversorgungsanlage mit der Untersuchung des Trinkwassers 
Beauftragten die Ergebnisse der durchgeführten Trinkwasseruntersuchungen (Befund und 
Gutachten) unverzüglich in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte 
Datensystem einzumelden haben. 

Hierfür wird das Wasserinformationssystem Austria (WISA) genutzt, welches sich aus den 
Wasserinformationssystemen der Bundesländer zusammensetzt.  
Das Service „Wasserdaten - Online” im WISA ermöglicht über die im 
Unternehmensserviceportal (USP) angebotene zentrale Adresse die elektronische 
Einbringung von Befund und Gutachten an die einzelnen Bundesländer. Für den Zugriff auf 
„Wasserdaten - Online” und um Befunde einbringen zu können, müssen die Unternehmen 
vom zuständigen Bundesland im USP dafür berechtigt werden. Neben den strukturierten 
XML-Daten können alle Trinkwasserbefunde gleichzeitig auch als PDF übermittelt und 
hochgeladen werden. 
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Aus dem WISA wird der Großteil der notwendigen Daten für den Trinkwasserbericht 
generiert. 

WISA dient darüber hinaus zur Zusammenführung der Daten aus dem gesamten Bereich 
Wasser (Wasserqualität (Grundwasser, Trinkwasser und Abwasser) und Hochwasser) sowie 
der umfassenden Dokumentation und der Suche und Analyse von wasserwirtschaftlichen 
Sachverhalten.  

Trade Control and Expert System (TRACES) 

Das „Trade Control and Expert System“ (TRACES) wurde auf Basis der Entscheidung der 
Kommission 2003/623/EG vom 19. August 2003 errichtet und ist seit 31.12.2004 in 
Verwendung. Es ist ein europäisches Netzwerk für Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit, 
Tierschutz und Pflanzengesundheit, welches den Transport, den innereuropäischen Handel 
von lebenden Tieren und bestimmten tierischen Produkten sowie die Ein- und Ausfuhr 
(Drittstaaten) von lebenden Tieren, Produkten tierischen Ursprungs, bestimmter 
Lebensmittel nicht tierischen Ursprungs und Einfuhrkontrollen des amtlichen 
Pflanzenschutzdienstes überwacht. Somit wird die Nach- und Rückverfolgbarkeit unterstützt, 
besonders die epidemiologische Rückverfolgung bei Auftreten von Tierseuchen. 

TRACES verbindet über das Internet die Veterinärbehörden und andere zuständige Behörden 
der Mitgliedstaaten und der teilnehmenden Drittstaaten, sowohl auf der Ebene der 
Zentralverwaltungen als auch auf der der dezentralisierten Kontrolleinheiten (z. B. 
Grenzkontrollstellen, lokale Einheiten) mit den Wirtschaftsteilnehmer:innen. Es enthält in 
elektronischer Form die mehrsprachigen Gesundheitsbescheinigungen, welche im 
innereuropäischen Handel, wie auch bei Ein- und Ausfuhr mit Drittstaaten vorgeschrieben 
sind. TRACES benachrichtigt im Falle eines Transports von Erzeugnissen oder lebenden 
Tieren in elektronischer Form ausgehend vom Herkunftsort den Bestimmungsort (zentrale 
und zuständige lokale Behörde); im Fall von Lebendtieren auch alle Zwischenaufenthaltsorte. 
Dadurch kann der Verlauf einer Sendung lückenlos verfolgt werden. 

In Österreich sind das zuständige Bundesministerium, alle Landesveterinärdirektionen, die 
Veterinärämter der Bezirksverwaltungsbehörden, das BAVG und die Grenzkontrollstellen 
und Kontrollstellen im System integriert, ebenso die für den Pflanzenschutz zuständigen 
Bundesämter. Der Bereich „Pflanzengesundheit“ ist seit März 2015 auch bei Einfuhren aus 
Drittstaaten im TRACES-System integriert. 
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Information Management System for Official Controls (Informationssystem für amtliche 
Kontrollen; IMSOC) 

Mit IMSOC wird der computergestützte Austausch von Informationen bezüglich amtlicher 
Kontrollen entlang der Lebensmittelkette auf europäischer Ebene ermöglicht. Die vier derzeit 
bestehenden Systemkomponenten des IMSOC, die von der Kommission verwaltet werden, 
sind: 

• das durch das Allgemeine Lebensmittelgesetz eingeführte Schnellwarnsystem für 
Lebens- und Futtermittel (RASFF); 

• das Tierseucheninformationssystem (ADIS), das gemäß dem Tiergesundheitsrecht 
einzurichten ist; 

• das System zur Meldung und Berichterstattung über das Auftreten von Schädlingen 
(EUROPHYT), das gemäß dem Pflanzengesundheitsrecht einzurichten ist; und 

• das System TRACES (gemäß der Verordnung (EU) 2017/625).
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Anhang 9 Ausbildung der Kontrollorgane 

Ziel der Ausbildungskurse ist es, die zukünftigen Amtstierärztinnen und Amtstierärzte und 
Lebensmittelaufsichtsorgane auf die vielfältigen Aufgaben vorzubereiten. 

Tierärztliches Physikat 

Seit 1. Oktober 2018 wird zur Vorbereitung und Absolvierung der Tierärztlichen 
Physikatsprüfung ein Universitätslehrgang „Tierärztliches Physikat“ angeboten. Das Ziel des 
Universitätslehrganges ist die Ausbildung von qualifizierten Tierärztinnen und Tierärzten für 
die Tätigkeit in der öffentlichen Veterinärverwaltung. Der erfolgreich abgeschlossene 
Universitätslehrgang ist die Voraussetzung für die Beauftragung und Bestellung für 
amtstierärztliche Tätigkeiten. 

Die berufsbegleitende Weiterbildung im Blended Learning Format (Kombination aus 
Präsenz- und Fernlernen) gliedert sich in 5 Module mit jeweils einer abschließenden Prüfung 
über einen Zeitraum von 3 Semestern: 

• Modul Relevante Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

• Modul Tierschutz, 

• Modul Tierseuchen, 

• Modul Arzneimittel, 

• Modul Lebensmittel. 

Ausbildung der Lebensmittelaufsichtsorgane 

Die Ausbildungserfordernisse der Lebensmittelaufsichtsorgane sind in der Aus- und 
Weiterbildungsverordnung (BGBl. II Nr. 275/2008 idgF) geregelt. Die Ausbildungsdauer 
beträgt neun Monate und gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. 
Die Ausbildung endet mit einer positiv absolvierten schriftlichen sowie mündlichen Prüfung. 
Die Ausbildungsinhalte werden in Form von Modulen abgehalten: 

• Modul 1: Rechtsvorschriften, 

• Modul 2: Überblick über weitere relevante Vorschriften entlang der Lebensmittelkette, 

• Modul 3: Grundzüge der Mikrobiologie, Hygiene im Lebensmittelverkehr, spezielle 
Lebensmittel- und Betriebshygiene, 

• Modul 4: Betriebliche Eigenkontrollsysteme, HACCP- Verfahren, Managementsysteme 
wie z. B. Qualitätssicherungsprogramme der Lebensmittelunternehmen und ihre 
Bewertung, 

• Modul 5: Durchführung der amtlichen Kontrolle, 
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• Modul 6: Psychologische Grundlagen der Kontrolltätigkeit, insbesondere 
Kommunikations- und Konfliktlösungstechniken, 

• Modul 7: Grundzüge der Ernährungslehre und Toxikologie unter besonderer 
Berücksichtigung der dem LMSVG unterliegenden Waren, 

• Modul 8: Warenkunde und Technologie von Lebensmitteln (inklusive Trinkwasser und 
Zusatzstoffe/Aromen), 

• Modul 9: Warenkunde und Technologie von kosmetischen Mitteln (inklusive der Guten 
Herstellungspraxis), 

• Modul 10: Warenkunde und Technologie von Gebrauchsgegenständen (inklusive GMP). 

Ausbildung der Kontrollorgane des Amtlichen Österreichischen Pflanzenschutzdienstes  

Kontrollorgane haben den Anforderungen der Artikel 30 bis 32 der Verordnung (EU) 
2016/625 zu entsprechen. Darüber hinaus sind die fachspezifischen Anforderungen an 
Kontrollorgane in § 2 der Pflanzenschutzverordnung (BGBl. II Nr. 430/2019 idgF) geregelt. 

Saatgut – Untersuchungen auf GVO-Verunreinigungen 

Gemäß § 38 Abs. 2 des Saatgutgesetzes 1997 idgF (kurz SaatG 1997) ist die 
Saatgutverkehrskontrolle ausschließlich von fachlich befähigten Personen des Bundesamtes 
für Ernährungssicherheit durchzuführen.  
Die Anforderungen an die Ausbildung bzw. Berufserfahrung sind im § 39 Abs. 1 festgelegt. 
Als fachlich befähigte Personen gelten, die an vom Bundesamt für Ernährungssicherheit 
abgehaltenen Ausbildungskursen und den erforderlichen Nachschulungskursen erfolgreich 
teilgenommen haben. Gem. § 39 Abs. 2 haben die Ausbildungs- und Nachschulungskurse 
dem Stand der Wissenschaft und Technik entsprechende Kenntnisse, insbesondere über die 
in den Methoden festgesetzten Anforderungen, zu vermitteln. Das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit hat nach erfolgreicher Teilnahme an den Kursen eine Bescheinigung 
über die fachliche Befähigung auszustellen. 
Die AGES bietet Schulungen dazu an. Konkret umfasst dies gemäß 3.Teil der Methoden für 
Saatgut und Sorten (Sondernummer 73) erstmalige Ausbildungskurse im Mindestausmaß 
von zwei Arbeitstagen und im 18-Monatsrhythmus Nachschulungskurse im Ausmaß von 
zumindest einem halben Arbeitstag. 

Futtermittel 

Festgelegt sind die Grunderfordernisse der Aus- und Fortbildung der Aufsichtsorgane in § 15 
der Futtermittelverordnung 2010 (BGBl. II Nr. 316/2010, geändert durch BGBl. II Nr. 
267/2017). Die zuständigen Behörden haben für die Aufsichtsorgane mindestens alle fünf 
Jahre eine Fortbildung von insgesamt mindestens zwei Tagen vorzusehen. 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2010/316
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2017/267
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2017/267
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Die AGES bietet Schulungen zu den relevanten Rechtsbereichen der Futtermittelkontrolle 
inklusive praxisnaher Abläufe und Beispiele an, die von den Behörden abgerufen werden 
können. Weiters können Expert:innen der AGES auf Anfrage die Kontrollorgane der Länder 
zu Schulungszwecken begleiten. 

Organisation der Aus- und Weiterbildung von Aufsichtsorganen des Bundesamts für 
Ernährungssicherheit für die Inverkehrbringung von Futtermitteln: 
Zuständig für die Aus- und Weiterbildung, den Erhalt der Befähigung und für die Supervision 
ist das Bundesamt für Ernährungssicherheit.  
Der Ausbildungsprozess eines neuen Aufsichtsorgans beginnt mit einer Grundausbildung. 
Diese Grundausbildung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, wobei 
die fachlichen Module mit der Fachabteilung der AGES abgestimmt sind. Der theoretische 
Teil beinhaltet unter anderem Schulungen zum allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, 
zum Qualitätsmanagement, zu relevanten IT-Systemen und zum Arbeitsschutz und 
Sicherheitscheck. Weiters werden auch Kenntnisse zu Compliance und Datenschutz geschult. 
Beim praktischen Teil begleiten die Auszubildenden ein erfahrenes Kontrollorgan bei 
Betriebskontrollen, wobei Kontroll- und Überwachungsprozesse, Probenahme, 
Maßnahmensetzung, elektronische Erfassung der Kontrolle etc. geschult werden. Bei der 
Grundausbildung ist insbesondere auf die bezughabenden rechtlichen Normen und 
Anforderungen betreffend dem Ausbildungsrahmen Rücksicht zu nehmen. Die erfolgreiche 
Absolvierung von Theorie- und Praxisteil sind die Voraussetzung für die Ermächtigung als 
BAES Aufsichtsorgan. Eine Ermächtigung (ESB) gemäß Geschäftsordnung wird durch das 
BAES vergeben. 
Die Weiterbildungsmaßnahmen werden von der Leitung der Überwachung und Kontrolle 
geplant. Zum Erhalt der Kontrollkompetenz und bei den Weiterbildungsintervallen ist 
insbesondere auf die jeweiligen rechtlichen Bestimmungen und ggf. auf 
Änderungen/Novellierungen Rücksicht zu nehmen. 
Fachliche Weiterbildungen erfolgen im Rahmen von Kontrollmeetings, Workshops, sowie bei 
internen und externen Schulungen. 
Die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben, aber auch bezüglich aller zur behördlichen 
Kontrolle und Überwachung relevanten Prozesse werden im Zuge einer Supervision 
überwacht. Nach jeder Grundausbildung bzw. vor jeder Erteilung einer neuen ESB ist eine 
Supervision durchzuführen. 

PSM – Inverkehrbringen bzw. Anwendung 

Organisation der Aus- und Weiterbildung von Aufsichtsorganen des Bundesamtes für 
Ernährungssicherheit für die Inverkehrbringung von PSM: 
Zuständig für die Aus- und Weiterbildung, den Erhalt der Befähigung und für die Supervision 
ist das Bundesamt für Ernährungssicherheit.  
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Der Ausbildungsprozess eines neuen Aufsichtsorgans beginnt mit einer Grundausbildung. 
Diese Grundausbildung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil, wobei 
die fachlichen Module mit der Fachabteilung der AGES abgestimmt sind. Der theoretische 
Teil beinhaltet unter anderem Schulungen zum allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, 
zum Qualitätsmanagement, zu relevanten IT-Systemen und zum Arbeitsschutz und 
Sicherheitscheck. Weiters werden auch Kenntnisse zu Compliance und Datenschutz geschult. 
Beim praktischen Teil begleiten die Auszubildenden ein erfahrenes Kontrollorgan bei 
Betriebskontrollen, wobei Kontroll- und Überwachungsprozesse, Probenahme, 
Maßnahmensetzung, elektronische Erfassung der Kontrolle etc. geschult werden. Bei der 
Grundausbildung ist insbesondere auf die bezughabenden rechtlichen Normen und 
Anforderungen betreffend dem Ausbildungsrahmen Rücksicht zu nehmen. Die erfolgreiche 
Absolvierung von Theorie- und Praxisteil sind die Voraussetzung für die Ermächtigung als 
BAES Aufsichtsorgan. Eine Ermächtigung (ESB) gemäß Geschäftsordnung wird durch das 
BAES vergeben. 

Die Weiterbildungsmaßnahmen werden von der Leitung Überwachung und Kontrolle 
geplant. Zum Erhalt der Kontrollkompetenz und bei den Weiterbildungsintervallen ist 
insbesondere auf die jeweiligen rechtlichen Bestimmungen und ggf. auf 
Änderungen/Novellierungen Rücksicht zu nehmen. 
Fachliche Weiterbildungen erfolgen im Rahmen von Kontrollmeetings, Workshops, sowie bei 
internen und externen Schulungen. 
Die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben, aber auch bezüglich aller zur behördlichen 
Kontrolle und Überwachung relevanten Prozesse werden im Zuge einer Supervision 
überwacht. Nach jeder Grundausbildung bzw. vor jeder Erteilung einer neuen ESB ist eine 
Supervision durchzuführen. 
Die Aufsichtsorgane im Bereich Pflanzenschutzmittel besitzen den Pflanzenschutzmittel-
sachkundenachweis. 

Ausbildung der amtlichen Tierärzt:innen für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung 
sowie Hygienekontrollen 

Die Ausbildungserfordernisse für die Ausbildung der amtlichen Tierärzt:innen sind in der 
Aus- und Weiterbildungsverordnung (BGBl. II Nr. 275/2008 idgF) geregelt. Die Ausbildung 
gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Die theoretische Ausbildung 
endet mit einer positiv absolvierten schriftlichen Prüfung. Die praktische Ausbildung findet in 
Schlachtbetrieben, Zerlegungsbetrieben, Wildbearbeitungsbetrieben, Kühlhäusern und 
Fleischverarbeitungsbetrieben statt. 

Die Ausbildungsinhalte werden in Form von Modulen abgehalten: 
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1. Rechtsbestimmungen 
2. Internationale Organisationen 
3. Lebensmitteltechnologie und -verarbeitung 
4. Lebensmittelsicherheit 
5. Überwachung und Statistik 
6. TSE und tierische Nebenprodukte 
7. Tierschutz 
8. Lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche 
9. Amtliche Kontrollen 

Ausbildung der Amtsärzt:innen als Aufsichtsorgane für Wasser für den menschlichen 
Gebrauch 

Die Ausbildungserfordernisse der Amtsärzt:innen als Aufsichtsorgane für Wasser für den 
menschlichen Gebrauch sind in der Aus- und Weiterbildungsverordnung (BGBl. II Nr. 
275/2008 idgF) geregelt. Die Ausbildung gliedert sich in einen theoretischen und einen 
praktischen Teil. Die Ausbildung endet mit einer positiv absolvierten schriftlichen Prüfung. 
Die theoretischen Ausbildungsinhalte werden in Form von Modulen abgehalten: 

• Lebensmittelrechtliche Vorschriften 

• Grundlagen der Trinkwasserhygiene 

• Betriebliche Eigenkontrollsysteme, HACCP- Verfahren, Managementsysteme 

• Durchführung der amtlichen Kontrolle 

• Wasserversorgungsanlagen: Hygienisch-technische Grundlagen 
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Anhang 10 Verfahren zur Überprüfung bzw. Bewertung der Wirksamkeit der 
amtlichen Kontrollen 

Rechtsgrundlage 

Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. März 2017 
„über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten …“ 

Artikel 5 „Allgemeine Pflichten hinsichtlich der zuständigen Behörden und der 
Kontrollbehörden für ökologische/ biologische Produktion“, Absatz 1 „die zuständigen 
Behörden … verfüge über lit. a) Verfahren und/oder Regelungen, die die Wirksamkeit und 
Angemessenheit der amtlichen Kontrollen und der anderen amtlichen Tätigkeiten 
gewährleisten;“ 

Artikel 110 „Inhalt der MNKP“ (Mehrjährige Nationale Kontrollpläne), Absatz 2 „Die MNKP 
enthalten für jeden betroffenen Bereich allgemeine Informationen über den Aufbau und die 
Organisation der amtlichen Kontrollsysteme in den betreffenden Mitgliedstaaten und 
außerdem Informationen über zumindest … lit. g) die vorhandenen Verfahren und 
Maßnahmen, die gewährleisten sollen, dass die zuständigen Behörden ihren Pflichten 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 nachkommen;“ 

Artikel 113 „Jahresberichte der Mitgliedstaaten“, Absatz 1 „… legt jeder Mitgliedstaat der 
Kommission einen Bericht vor, der Auskunft gibt über … lit d) die Maßnahmen zur 
Sicherstellung der wirksamen Durchführung der MNKP, einschließlich 
Durchsetzungsmaßnahmen, und deren Ergebnisse …“ 

Einleitung 

Die Wirksamkeit der amtlichen Kontrollen unterliegt einem messbaren Prüfverfahren. Hierzu 
werden Ziele und Indikatoren (Messgrößen) festgelegt, die dazu dienen, den Grad der 
Zielerreichung zu quantifizieren. Wirksamkeit/Effektivität ist daher der Grad der 
Übereinstimmung mit den gesetzten Zielen. Die Wirksamkeit wird zusätzlich durch ein 
Auditsystem (Artikel 6 Verordnung (EU) 2017/625) überprüft. 

Folgende Grafik veranschaulicht den Platz der Wirksamkeit im Prozess der amtlichen 
Kontrolle: 
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Abbildung 4: Wirksamkeit im Prozess der amtlichen Kontrolle 

 

Voraussetzungen 

Voraussetzungen für eine wirksame amtliche Kontrolle sind ausreichende Ressourcen 
(Kontrollorgane und Ausstattung, einschließlich Laborausstattung), Ausbildung und 
Weiterbildung der Kontrollorgane sowie die Qualität der Vollziehung. Die Qualität beinhaltet 
die Einheitlichkeit der Kontrollen und der Entscheidungen, die Konsistenz der amtlichen 
Kontrollen, eine risikobasierte Kontrolle, einen zuverlässigen Nachweis von Nicht-
Einhaltungen und die Behebung von Nicht-Einhaltungen. Wenn mehrere Behörden bzw. 
Kontrollstellen oder Personen bei der amtlichen Kontrolle eingebunden sind, ist die 
wirksame Koordinierung dieser Beteiligten ebenfalls eine Voraussetzung für die 
Wirksamkeit. 

Prinzipien der Überprüfung der Wirksamkeit 

Grundsätze 

• Dokumentation 
• Nachvollziehbarkeit 
• kontinuierlicher Verbesserungsprozess (PDCA-Zyklus oder Demingkreis) 

 

Maßgebliche Elemente hierfür sind: 

• Festlegung von Zielen, 
• Festlegung von Indikatoren (die periodisch überwacht werden), 
• Definition der Daten, die den Indikatoren zugrunde liegen, 
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• Feedback auf allen Verwaltungsebenen, 
• Analyse und Ursachenforschung bei Abweichungen, 
• gegebenenfalls die Festlegung von Maßnahmenplänen, 
• gute praktische Umsetzungen, die als interessant für weitere Stellen erachtet werden, 

werden in geeigneter Weise kommuniziert (z. B. im Rahmen von 
Arbeitsgruppensitzungen, Konferenzen oder Weiterbildungsveranstaltungen). 

Zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit schließt jeder dieser Punkte eine angemessene, 
ressourcenschonende Dokumentation mit ein. 
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Anhang 11 Praktiken des Betrugs und der Täuschung 

Hintergrund 

Nach Artikel 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/625 führen die zuständigen Behörden 
regelmäßig in angemessenen zeitlichen Abständen, die risikobasiert festgelegt werden, 
amtliche Kontrollen durch, um etwaige, durch betrügerische oder irreführende Praktiken, 
vorsätzlich begangene Verstöße gegen die Vorschriften gemäß Artikel 1 Absatz 2 
aufzudecken, und sie berücksichtigen dabei die über die Amtshilfemechanismen 
ausgetauschten Informationen über derartige Verstöße und alle anderen Informationen, die 
auf solche Verstöße hindeuten. 

Basierend auf § 8 Abs. 2 Z 26 GESG leistet die AGES Unterstützung für Behörden bei der 
Aufklärung betrügerischer Praktiken im Sinne der Verordnung (EU) 2017/625. Die in den 
jeweiligen Bundesgesetzen festgelegten Zuständigkeiten für die Durchführung der amtlichen 
Kontrollen entsprechend den Anforderungen in den jeweiligen Materiengesetzen bleiben 
unberührt. 

Beanstandungen aufgrund irreführender Praktiken werden bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen nach den betreffenden Materiengesetzen durch 
Verwaltungsstrafverfahren von der Bezirksverwaltungsbehörde verfolgt. Sofern durch die 
Irreführung auch der Tatbestand des Betruges gemäß § 146 StGB erfüllt sein könnte („Wer 
mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten sich oder einen Dritten unrechtmäßig 
zu bereichern, jemanden durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder 
Unterlassung verleitet, die diesen oder einen anderen am Vermögen schädigt,…“) erfolgt eine 
Anzeige an das Bundeskriminalamt Referat 3.2.4 - Umweltkriminalität (oder die Polizei oder 
die Staatsanwaltschaft), welches dann für die Strafjustiz ermittelt. 

Im europäischen Netzwerk zur Bekämpfung von Lebensmittelkriminalität („EU-AGRI Food 
Fraud Network“ – „EU FFN“) ist das BMSGPK, Referat III/A/2a – Lebensmittelrecht und -
kennzeichnung als nationale Kontaktstelle für Food Fraud eingebunden. Die 
Verbindungsstelle der AGES in Salzburg (s. auch Punkt 1.1.4) fungiert als Kontakt- und 
Unterstützungsstelle für sämtliche Meldungen zu Fällen von betrügerischen Praktiken 
entlang der Lebensmittelkette im Rahmen des elektronischen Netzwerks und Verfahren zur 
Amtshilfe und Zusammenarbeit („AAC“, „Administrative Assistance and Cooperation“, 
nunmehr integriert im iRASFF). Sämtliche Meldungen werden durch die Verbindungsstelle 
an die jeweils zuständigen Behörden, an das Bundeskriminalamt sowie auch an die nationale 
Kontaktstelle für Food Fraud und die zentrale Stelle für betrügerische Praktiken bei der AGES 
weitergeleitet.  
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Mit dem 1.1.2022 wurde das Kompetenzzentrum Lebensmittelkette (LMK) in der AGES 
etabliert. Innerhalb dieses Kompetenzzentrums wurde eine zentrale Stelle für die 
Koordination der Betrugsthematik eingerichtet. Zwei Mal im Jahr und nach Bedarf findet 
bereichsübergreifend ein Austausch der AGES-Expert:innen zum Thema betrügerische 
Praktiken statt. Es werden in speziellen produktbezogenen Arbeitsgruppen Empfehlungen zu 
der genannten Thematik für die Probenpläne vorbereitet. Hier werden alle der AGES zur 
Verfügung stehenden Erkenntnisse zu Food Fraud-Fällen systematisch gebündelt, die in 
zukünftige nationale und EU-weite Monitoring- und Schwerpunktuntersuchungen einfließen. 

Die Bekämpfung von Betrug nach Artikel 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/625 wird auch 
in der National Environmental Security Taskforce - kurz NEST (= ein Behördennetzwerk, das 
durch eine koordinierte Zusammenarbeit die Umweltkriminalität gezielter bekämpft)  
vorangetrieben. 

Grundsätzlich erfolgt die Kontrollplanung bzw. Schwerpunktsetzung anhand von 

• diversen Meldungen der EU-Systeme (RASFF, AAC, AAC-Food Fraud), 
• physischen Inspektionen vor Ort (inkl. Plausibilitätsprüfung der Aufzeichnungen und 

Rückverfolgbarkeitsdokumente), 
• verstärkter Kontrolle von Produkten ausländischer/leicht verschleierbarer Provenienz, 
• sonstiger Überprüfung von Hinweisen auf Betrugsverdacht, u. a. in Bezug auf die 

Zusammensetzung/Kennzeichnung/Herkunft, 
• „Mystery shopping“ (Internethandel). 

Vorrangige Kontrollaktivitäten nach Art. 9(2) EU 2017/625 

Thema 
MNKP-Teilkapitel 

Instrumente/Kontrollaktivitäten 

1. Lebensmittel 
 
Kap.1 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und 
Kontrollstellen 

Risikobasierte Planung inkl. gezielter 
Schwerpunktaktionen; 
Physische Inspektion vor Ort (inkl. Plausibilitätsprüfung 
der Aufzeichnungen und Rückverfolgbarkeitsdokumente); 
Importkontrollen 
Authentizität (Echtheit und Herkunft), Rückverfolgbarkeit 
(=> Überprüfung von Hinweisen auf Betrugsverdacht);  
Meldungen (iRASFF, AAC, AAC-Food Fraud); 
Warenstromanalysen**; 
Internetkontrolle** 
Teilnahme an EU-koordinierten und internationalen 
Schwerpunktaktionen, z. B. OPSON 
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Kosmetische Mittel 
 
Kap.1 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und Kontrollstellen 

Risikobasierte Planung inkl. gezielter 
Schwerpunktaktionen; 
Physische Inspektion vor Ort (inkl. Plausibilitätsprüfung 
der Aufzeichnungen und Rückverfolgbarkeitsdokumente) 
Überprüfung von Hinweisen auf Betrugsverdacht (z. B. 
Produktpiraterie); 
Internetkontrolle** 

Gebrauchsgegenstände 
 
Kap.1 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und Kontrollstellen 

Risikobasierte Planung inkl. gezielter 
Schwerpunktaktionen; 
Physische Inspektion vor Ort (inkl. Plausibilitätsprüfung 
der Aufzeichnungen und Rückverfolgbarkeitsdokumente); 
Importkontrollen; 
Internetkontrolle**  
=> Überprüfung von Hinweisen auf Betrugsverdacht; 
Meldungen (RASFF/RAPEX/AAC)  

2. gentechnisch 
veränderte Organismen 
(GVO)  
 
Kap.2 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und 
Kontrollstellen 

Hinweis: Derzeit sind keine GVOs für den Anbau 
zugelassen; es werden keine experimentellen 
Freisetzungen von GVO durchgeführt. 

Überprüfung im Rahmen der amtlichen Kontrolle 
(Pflanzgut, LM und FM): 
GVO; 
Verunreinigungen durch GVO in Saatgut bzw. Pflanzgut 
und Futtermitteln im Zusammenhang mit irreführenden 
Angaben 

3. Futtermittel 
 
Kap.3 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und 
Kontrollstellen 

Überprüfung von Hinweisen auf Betrugsverdacht u. a. bei 
hochpreisigen Produkten im Zusammenhang mit 
irreführenden Angaben; 
Physische Inspektion vor Ort (inkl. Plausibilitätsprüfung 
der Aufzeichnungen und Rückverfolgbarkeitsdokumente); 
Authentizität (Echtheit und Herkunft), Rückverfolgbarkeit 
(=> Überprüfung von Hinweisen auf Betrugsverdacht); 
Meldungen (RASFF, AAC, AAC-Food Fraud); 
Importkontrolle; 
Internetkontrolle** 

4. Tiergesundheit* 
 
Kap.4 und die dort 
angeführten Behörden, 

Kontrollen der Tierkennzeichnung; 
Probeneingangskontrolle/Probenidentitätsprüfung; 
Import und Export im Auftrag des BAVG;  
TRACES Meldungen; 
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Labors und 
Kontrollstellen  

Prüfung von in der Humanmedizin illegal eingesetzten 
Tiermedikamenten  

5. tierische 
Nebenprodukte* 
 
Kap.5 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und 
Kontrollstellen 

Risikobasierte Planung inkl. gezielter 
Schwerpunktaktionen; 
Physische Inspektion vor Ort (inkl. Plausibilitätsprüfung 
der Aufzeichnungen und Rückverfolgbarkeitsdokumente); 
Authentizität (Echtheit und Herkunft), Rückverfolgbarkeit 
(=> Überprüfung von Hinweisen auf Betrugsverdacht); 
Meldungen (RASFF, AAC, AAC-Food Fraud); 
Importkontrolle; 
Internetkontrolle** 

6. Tierschutz* 
 
Kap.6 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und 
Kontrollstellen 

Risikobasierte Planung inkl. gezielter 
Schwerpunktaktionen; 
Überprüfung von Hinweisen auf Betrugsverdacht durch 
Ersuchen der Bundesländer im Vollzugsbeirat; 
Mitwirkung an der EU Control Action on illegal trade of 
pets;  
Aufklärung der Öffentlichkeit (z. B. Broschüre Augen auf 
beim Hundekauf); 

7. Pflanzengesundheit* 
 
Kap.7 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und 
Kontrollstellen 

Überprüfung der Pflanzengesundheitszeugnisse auf 
Echtheit; 
Mystery shopping** 

8. Pflanzenschutzmittel 
 
Kap.8 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und 
Kontrollstellen 

Überprüfung von Hinweisen auf Betrugsverdacht, u. a. in 
Bezug auf die Zusammensetzung; 
Physische Inspektion vor Ort (inkl. Plausibilitätsprüfung 
der Aufzeichnungen und Rückverfolgbarkeitsdokumente); 
Mystery shopping** 

9. ökologische/biologische 
Erzeugnisse* 
 
Kap.9 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und 
Kontrollstellen 

Koordinierung der amtlichen Kontrolle gemäß EU-QuaDG; 
Risikobasierte Planung- Physische Inspektion vor Ort (inkl. 
Plausibilitätsprüfung der Aufzeichnungen und 
Rückverfolgbarkeits- und Massenbilanzprüfung anhand 
der Bestands- und Finanzbücher); 
Probenahme und Analyse von Erzeugnissen; 
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Ad-hoc-Kontrolle bei Hinweis, Meldung und Verdacht 
(OFIS-Mitteilungen, Konsument:innen, Medien und 
amtliche Kontrolle); 
Planung bzw. Teilnahme an Monitoring- und 
Schwerpunktkontrollen/-untersuchungen (z. B. OPSON); 
Nicht-physische (Online) Inspektion in elektronischen 
Medien (Webshops); 

10. Verwendung der 
Angaben „geschützte 
Ursprungsbezeichnung“, 
„geschützte 
geografische Angabe“ 
und „garantiert 
traditionelle 
Spezialität“* 
 
Kap.10 und die dort 
angeführten Behörden, 
Labors und 
Kontrollstellen 

Teilnahme an Schwerpunktaktionen; 
Koordinierung der amtlichen Kontrolle gemäß Eu-QuaDG; 
Physische Inspektion vor Ort (inkl. Plausibilitätsprüfung 
der Aufzeichnungen und Rückverfolgbarkeits- und 
Massenbilanzprüfung anhand der Bestands- und 
Finanzbücher); 
Ad-hoc-Kontrolle bei Hinweis, Meldung und Verdacht 
(Konsument:innen, Medien und amtliche Kontrolle); 
Planung bzw. Teilnahme an Monitoring- und 
Schwerpunktkontrollen/-untersuchungen 

Vermarktungsnormen gemäß 
den Artikeln 73 bis 91 der 
Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013* 

Risikobasierte Planung inkl. gezielter 
Schwerpunktaktionen; 
Physische Inspektion vor Ort (inkl. Plausibilitätsprüfung 
der Aufzeichnungen und Rückverfolgbarkeitsdokumente); 
Importkontrollen; 
Authentizität (Echtheit und Herkunft) 

*Länderzuständigkeit - Abstimmungsbedarf 

**Im Aufbau 
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1. LEBENSMITTEL, 
GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE, 
KOSMETISCHE MITTEL 

1.1. LEBENSMITTELKONTROLLE 

1.1.1. Ziele, Strategien und Kontext 

Ziel ist der vorsorgende Schutz der Verbraucher:innen im Hinblick auf Gesundheit und 
Irreführung insbesondere durch sichere Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und 
kosmetische Mittel sowie durch ausreichende klare Informationen zur Lebensmittelqualität. 

Dieses Ziel stellt einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheitsvorsorge und zum 
Verbraucher:innenschutz dar, wodurch auch das Vertrauen in die Kontrollsysteme gestärkt 
wird. Dies sichert in weiterer Folge die Marktanteile heimischer Produkte national und 
international und ist damit auch ein wichtiger Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit der 
österreichischen Lebensmittelwirtschaft. 

Im Rahmen des Mehrjährigen Nationalen Kontrollplans, MNKP, wird dieses Ziel durch 
folgende Maßnahmen verfolgt: 

• Aufrechterhaltung eines effizienten, mit ausreichenden Ressourcen ausgestatteten, 
risikobasierten und flexiblen Kontrollsystems, 

• Unterstützung der Abklärung lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche, um die 
Sicherheit der heimischen Lebensmittel zu heben und die Sanitätsbehörden bei ihrer 
Arbeit mit Informationen zu unterstützen.  

Im jährlichen Nationalen Kontrollplan gemäß § 31 Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetz, BGBl. I Nr. 13/2006 idgF (LMSVG) werden folgende 
Kontrollthemen abgedeckt: 

• Lebensmittelhygiene, 

• Biologische Landwirtschaft, 

• Garantiert traditionelle Spezialitäten bei Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, 

• GVO-Lebensmittel, 
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• Kontaminanten, 

• Rückstände von Pestiziden, 

• Kennzeichnung und Aufmachung (Zusammensetzung), 

• Allergenkennzeichnung, 
• Nährwertkennzeichnung, 
• Gesundheitsbezogene Angaben, 
• Etikettierung, 

• Behandlung von Lebensmitteln mit ionisierender Bestrahlung, 

• Internethandel, 
• Rückverfolgbarkeit. 

Folgende Warengruppen sind von der amtlichen Kontrolle umfasst: 

• Tierische Lebensmittel, 

• Nicht tierische Lebensmittel (einschließlich Zusatzstoffe, Aromen und Enzyme), 

• Wasser für den menschlichen Gebrauch, 

• Kosmetische Mittel, 

• Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelkontaktmaterialien),  

• Spielzeug. 

 

Folgende Betriebsarten sind umfasst: 

• Hersteller:in und Verarbeiter:in tierischer Lebensmittel, 

• Hersteller:in und Verarbeiter:in nicht tierischer Lebensmittel, 

• Hersteller:in und Händler:in von kosmetischen Mitteln, 

• Hersteller:in und Händler:in von Gebrauchsgegenständen wie z. B. Kontaktmaterialien, 
Spielzeug, 

• Speisenproduzierende und speisenverteilende Einrichtungen,  

• Gastronomie, 

• Lebensmittelgroßhändler:in,  

• Lebensmitteleinzelhändler:in,  

• Lager- und Kühlhäuser, 

• Wasserversorgungsanlagen. 




